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A. Amtliche Texte

Verordnungen

244 Verordnung
iiber die Beforderungsentgelte und
Beforderungsbedingungen fiir
das Taxengewerbe im Saarland

Vom 15. Oktober 2025

Aufgrund des § 51 Absatz 1 des Personenbeforde-
rungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung
vom 8. August 1990 (BGBI. I S. 1690), zuletzt geédn-
dert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 11. April 2024
(BGBL. 2024 T Nr. 119), i. V. m. der Verordnung iiber
die Zusténdigkeiten von Behorden nach dem Personen-
beforderungsgesetz vom 13. Dezember 2016 (Amtsbl.
1 S.40), gedndert durch die Verordnung vom 10. Okto-
ber 2023 (Amtsbl. I S. 924), verordnet das Ministerium
fiir Umwelt, Klima, Mobilitdt, Agrar und Verbraucher-
schutz:

§1
Geltungsbereich

(1) Diese Verordnung gilt fiir Unternehmen mit Be-
triebssitz im Saarland, die im Sinne des § 47 PBefG
Gelegenheitsverkehr mit Taxen durchfiihren.

(2) Die einschldagigen Bestimmungen des Personen-
beforderungsgesetzes und der Verordnung iiber den
Betrieb von Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr
vom 21. Juni 1975 (BGBI. I S. 1573), zuletzt gedndert
durch die Verordnung vom 31. August 2015 (BGBI. 1
S. 1474, 1545), in der jeweils geltenden Fassung blei-
ben unbertihrt.

§2
Pflichtfahrbereich

(1) Der Geltungsbereich dieser Verordnung ist das Ge-
biet des Saarlandes (Pflichtfahrbereich). Im Pflicht-
fahrbereich besteht gemdl § 47 Absatz 4i. V. m. § 22
PBefG Beforderungspflicht; dies gilt auch dann, wenn
der Fahrgast das Taxi nur fiir eine kurze Wegstrecke in
Anspruch nimmt.

(2) Beforderungen iiber die Grenzen des Pflichtfahr-
bereiches hinaus unterliegen nicht dieser Verordnung.
Dies gilt auch fiir die dabei innerhalb des Bereiches ge-
fahrene Strecke. In diesen Fillen sind die Tarife nach
§ 37 Absatz 3 der Verordnung iiber den Betrieb von
Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr frei verein-
bar. Die Fahrpreisvereinbarung hat vor Antritt der Fahrt
zu erfolgen. Sollte es zu keiner Einigung kommen, so
gelten die Beforderungsentgelte entsprechend dieser
Verordnung.

§3
Beforderungsbedingungen

(1) Taxifahrten im Pflichtfahrbereich diirfen grundsétz-
lich nur mit eingeschaltetem Fahrpreisanzeiger durch-
gefiihrt werden.

(2) Der Fahrpreisanzeiger darf erst eingeschaltet wer-
den, wenn der Fahrgast in das Taxi eingestiegen ist. Bei
Vorbestellungen darf der Fahrpreisanzeiger bereits zur
vereinbarten Uhrzeit eingeschaltet werden, wenn dem
Fahrgast vorher mitgeteilt worden ist, dass das Taxi
eingetroffen ist.

(3) Es darf nur der vom Fahrpreisanzeiger angezeigte
Betrag vom Fahrgast verlangt werden. Die Preise fiir
die Beforderung und die Wartezeiten sind Festpreise
und diirfen weder iiber- noch unterschritten werden.

(4) Die Beforderungsentgelte aufgrund von Sonderver-
einbarungen sowie die frei vereinbarten Beforderungs-
entgelte bei Taxifahrten, die tiber den Pflichtfahrbereich
hinausgehen, diirfen als Festpreis im Fahrpreisanzeiger
angezeigt werden.

(5) Sofern der Fahrgast nichts anderes bestimmt, hat
der Fahrer den kiirzesten Weg zum Fahrtziel zu wéhlen,
es sei denn, dass ein anderer Weg verkehrs- oder preis-
giinstiger ist und mit dem Fahrgast vereinbart wird.

(6) Die unbesetzte Anfahrt zum Fahrgast innerhalb des
Stadt- oder Ortsteils, in der das Taxiunternehmen sei-
nen Betriebssitz (Bereitstellungsraum) hat, ist frei. Bei
Fahrten, deren Zusteigestelle aullerhalb des Bereitstel-
lungsraumes liegt und die nicht in diesen zuriickfiih-
ren, darf die unbesetzte Anfahrt zum Fahrgast von der
Grenze des Bereitstellungsraumes an berechnet wer-
den. In diesem Fall darf der Fahrpreisanzeiger schon
bei Verlassen des Bereitstellungsraumes nach Passie-
ren der Ortstafel (Verkehrszeichen 311 der Strallenver-
kehrsordnung) eingeschaltet werden. Die unbesetzte
Riickfahrt zum Ausgangspunkt ist frei. Bei der Bestel-
lung des Taxis ist der Fahrgast auf die Berechnung der
Anfahrt hinzuweisen.

(7) Nach Beendigung der Fahrt ist der Fahrpreisanzei-
ger wieder auf ,, Kasse* zu schalten. Der Fahrpreisan-
zeiger muss so beschaffen sein, dass er aus der Stellung
»Kasse* heraus nach einer Wegstrecke von zehn m
automatisch in ,,Frei” schaltet, wenn nicht durch Tas-
tendruck in Stellung ,,Frei” geschaltet wird. Aus der
Stellung ,,Kasse® heraus muss der Fahrpreisanzeiger
manuell in die letzte Tarifstufe zuriickgeschaltet wer-
den koénnen. Ausgenommen hiervon sind éltere Gerite,
deren Technik die Einstellung nicht ermoglicht.

(8) Fiir Blindenfiihrhunde und andere Assistenzhunde
nach § 12e Absatz 3 BGG besteht eine Beforderungs-
pflicht. Blindenfithrhunde und andere Assistenzhunde
sind kostenfrei zu befordern.
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§4
Hohe der Beforderungsentgelte

(1) Das Beforderungsentgelt setzt sich, unabhingig
von der Zahl der zu befordernden Personen, aus dem
Grundpreis, dem Entgelt fiir die gefahrene Wegstrecke
(Kilometerpreis), dem Entgelt fiir etwaige Wartezeiten
sowie den Zuschldgen zusammen:

Fiir alle Fahrten betrdgt der Grundpreis: 4,80 Euro
1.1 Tagtarif:

Das Entgelt fiir die gefahrene Wegstrecke inner-
halb des landesweiten Pflichtfahrbereichs betrdgt
von 6.00 bis 22.00 Uhr

— fiir die Wegstrecke bis 3 km 3,10 Euro/km
(Schaltung nach je 32,26 m = 0,10 Euro)
— fiir die Wegstrecke bis 10 km 2,80 Euro/km
(Schaltung nach je 35,71 m = 0,10 Euro)
— flir die Wegstrecke ab 10,01 km 2,60 Euro/km
(Schaltung nach 38,46 m = 0,10 Euro)
1.2 Nacht-, Sonn- und Feiertagstarif:

Das Entgelt fiir die gefahrene Wegstrecke inner-
halb des landesweiten Pflichtfahrbereichs betrigt

nachts von 22.00 bis 6.00 Uhr

und

an Sonn- und Feiertagen von 0.00 bis 24.00 Uhr

— fiir die Wegstrecke bis 3 km 3,10 Euro/km
(Schaltung nach je 32,26 m = 0,10 Euro)

— fiir die Wegstrecke tiber 3 km 2,90 Euro/km
(Schaltung nach je 34,48 m = 0,10 Euro)

1.3 Entgelt fiir Wartezeiten

— alle 15 Sekunden = 0,170833 Euro, entspricht
41 Euro/Stunde

1.4 Zuschlag fiir ein Grofraumtaxi

Bei der Bestellung eines Grofraumtaxis (Perso-
nenkraftwagen, die nach ihrer Bauart und Ausstat-
tung zur Beforderung von mehr als fiinf Personen
einschlieflich Fahrzeugfiihrer/-in geeignet und be-
stimmt sind sowie in einem abgeteilten Laderaum
wenigstens 50 kg Gepack mitfithren konnen) kann
ein Zuschlag von 10 Euro erhoben werden, wenn
mehr als vier Fahrgéste befordert werden. Bei der
Bestellung des Grofiraumtaxis ist der Fahrgast auf
den Zuschlag hinzuweisen.

Abweichend von den vorstehend festgesetzten Be-
forderungstarifen im Pflichtfahrbereich sind Son-
dervereinbarungen nach Mafigabe des § 51 Ab-
satz 2 des Personenbeftrderungsgesetzes zuléssig.
Sie sind dem Ministerium fiir Umwelt, Klima, Mo-
bilitdt, Agrar und Verbraucherschutz zur Genehmi-
gung vorzulegen.

1.5 Tarifkorridor

Bei Fahrten auf vorherige Bestellung mit verein-
bartem Abfahrts- und Zielort ist abweichend von
dem Beforderungsentgelt nach 1.1 bis 1.4 sowie
nach § 3 Absatz 6 ein Festpreis nach der Mafigabe
der folgenden Absétze zuldssig.

Die vorherige Bestellung kann fernmiindlich, in
Textform (z. B. per E-Mail) oder per Smartphone-
anwendung (,,App®) erfolgen. Im Falle einer fern-
miindlichen Bestellung muss die Fahrgastanfrage
am Betriebssitz oder in der Taxizentrale eingehen;
eine direkte Anrufweiterschaltung ins Taxi ist nicht
gestattet.

Bei der vorherigen Bestellung miissen zuschlags-
pflichtige Umsténde nach 1.1 bis 1.4 sowie die et-
waige Berechnung der Anfahrt nach § 3 Absatz 6
abschlieBend benannt werden.

Die Hohe des Beforderungsentgeltes fiir Fahrten
nach 1.5 wird abweichend von 1.1 bis 1.4 zwischen
dem Unternehmen und dem Kunden als Festpreis
mit etwaigen Zuschldgen und mit der etwaigen Be-
rechnung der Anfahrt nach § 3 Absatz 6 bei der Be-
stellung vor der Fahrt vereinbart.

Vom Unternehmen konnen zur Vereinbarung des
Festpreises Taxizentralen oder Vermittlungsplatt-
formen beauftragt werden. Dem Kunden ist vor
der Fahrt eine Bestitigung des vereinbarten Fahr-
preises mit Darstellung der enthaltenen Zuschlige
und der Berechnung der Anfahrt sowie Angabe von
Datum und Uhrzeit der Vereinbarung auszustellen.
Diese Bestitigung kann insbesondere elektronisch,
etwa mit Hilfe eines appbasierten Systems, per
E-Mail oder per SMS erfolgen.

Die Vereinbarung iiber das Fahrtentgelt ist schrift-
lich oder elektronisch zu dokumentieren. Es sind
insbesondere die Kundendaten, der Zeitpunkt der
Vereinbarung, die enthaltenen Zuschlage sowie das
vereinbarte Fahrtentgelt aufzuzeichnen. Anderun-
gen, die sich nach Abschluss der Vereinbarung er-
geben, sind ebenfalls zu erfassen.

Der vereinbarte Festpreis nach 1.5 darf hochstens
20 Prozent nach oben und 5 Prozent nach unten
von dem Beforderungsentgelt nach 1.1 bis 1.4 so-
wie nach § 3 Absatz 6 abweichen (,, Tarifkorridor®).
Die Zuschlagsregelungen nach 1.1 bis 1.4 sowie
die Anfahrtsregelung nach § 3 Absatz 6 sind anzu-
wenden. Die Regelungen nach 1.1 bis 1.4 finden
fiir die Berechnung des Festpreises keine Anwen-
dung.

Wird eine Fahrt zum Festpreis nach 1.5 auf Wunsch
des Fahrgastes vor Erreichen des vereinbarten Ziel-
orts abgebrochen, ist dennoch der volle Festpreis
zu entrichten. Gleiches gilt, soweit der Fahrgast
den Fahrtabbruch schuldhaft verursacht. Der Fahrt-
abbruch ist schriftlich oder elektronisch zu doku-
mentieren.



960 Amtsblatt des Saarlandes Teil I vom 30. Oktober 2025

Jede Fahrt zum Festpreis nach 1.5 ist zum Beforde-
rungsbeginn im Taxameter entweder manuell oder
per Datenfunk (automatisiert) zu erfassen.

Alle gemél 1.5 im Unternehmen durchgefiihrten
Fahrten (Geschiftsvorfille) sind unter Angabe der
folgenden Daten einzeln zu erfassen:

a) Beforderungsentgelt (ohne Trinkgeld)

b) Zuschlag

¢) Datum

d) Zeitpunkt des Fahrtbeginns (mit Anfahrt)
e) Zeitpunkt des Fahrtendes

f) Besetztkilometer

Die steuerlichen Aufzeichnungspflichten bleiben
hiervon unberiihrt. Die Aufzeichnungen nach 1.5
sind fiir die Dauer der steuerlichen Aufbewahrungs-
fristen aufzubewahren und den Aufsichtsbehdrden
zur Einsichtnahme bereitzuhalten. Der Unterneh-
mer hat zu gewihrleisten, dass eine Zuordnung
zum jeweiligen Beforderungsauftrag moglich ist.

§5
Zahlung des Beforderungsentgelts

(1) Das Beforderungsentgelt ist nach Durchfiihrung der
Fahrt an den Taxifahrer als Barzahlung zu entrichten.
Soweit das Taxi iiber ein funktionsfidhiges Abrech-
nungssystem oder -gerit verfiigt, kann auf Wunsch des
Fahrgastes eine bargeldlose Zahlung durch Kredit- oder
Debitkarte angenommen werden. Auf Verlangen des
Taxifahrers hat der Fahrgast seine Identitdt durch Vor-
lage eines amtlichen Ausweispapiers nachzuweisen. In
besonderen Fillen kann der Taxifahrer jedoch schon
vor Antritt der Fahrt vorschussweise die Entrichtung
eines dem voraussichtlichen Beforderungsentgelt ent-
sprechenden Betrages verlangen, insbesondere wenn
Tatsachen vorliegen, welche die Zahlungsunfahigkeit
des Fahrgastes beflirchten lassen.

Bei Bestellung eines Taxis per Smartphoneanwendung
G, App®) 1. V. m. der Vereinbarung eines Festpreises
nach 1.5 kann die Zahlung auch vorab {iber die App
erfolgen.

(2) Der Taxifahrer ist verpflichtet, dem Fahrgast auf
Verlangen eine Quittung auszustellen.

(3) Kommt es aus einem vom Besteller zu vertretenden
Grund nach Auftragserteilung und Abfahrt des Taxis
zum Bestellort nicht zur Ausfithrung der Fahrt, so hat
der Besteller als Aufwandsentschiddigung den Grund-
preis und den Kilometerpreis fiir die tatsdchlich gefah-
renen Kilometer zu zahlen.

§6
Ordnungswidrigkeiten

Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung werden
aufgrund des § 61 Absatz 1 Nummer 4 des Personenbe-
forderungsgesetzes als Ordnungswidrigkeit geahndet.

§7
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2026 in Kratft.

Saarbriicken, den 15.0Oktober 2025

Die Ministerin fiir Umwelt, Klima, Mobilit:it,
Agrar und Verbraucherschutz

Berg

247 Verordnung zur Anderung
der Verordnung zur elektronischen Aktenfiihrung
bei den Gerichten des Saarlandes

Vom 21. Oktober 2025
Aufgrund der

1. §298a Absatz 1 Satz2 und 4, Absatz la Satz 2
und 3 sowie Absatz 3 Satz 1 und 2 der Zivilpro-
zessordnung in der Fassung der Bekanntmachung
vom 5. Dezember 2005 (BGBI. I S. 3202; 2006 I
S. 431; 2007 I S. 1781), zuletzt gedndert durch Ar-
tikel 1 des Gesetzes vom 24. Oktober 2024 (BGBI.
2024 T Nr. 328), in Verbindung mit dem einzigen
Paragrafen der Verordnung zur Ubertragung von
Erméchtigungen zum Erlass von Rechtsverordnun-
gen fiir den elektronischen Rechtsverkehr mit den
Gerichten und Staatsanwaltschaften vom 13. No-
vember 2024 (Amtsbl. I S. 946),

2. §4, §5 Absatz4 Satz 2 und 3 der Insolvenzord-
nung vom 5. Oktober 1994 (BGBI. I S. 2866), die
zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 15. Juli
2024 (BGBI. 2024 I Nr. 236) geéndert worden ist,
in Verbindung mit dem einzigen Paragrafen der
Verordnung zur Ubertragung von Erméchtigun-
gen zum Erlass von Rechtsverordnungen fiir den
elektronischen Rechtsverkehr mit den Gerichten
und Staatsanwaltschaften vom 13. November 2024
(Amtsbl. I S. 946),

3. §14 Absatz4 Satz 1, 2 und 4, Absatz 4a Satz 2
und 3, Absatz 6 Satz 1 und 2 des Gesetzes liber
das Verfahren in Familiensachen und in den An-
gelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit vom
17. Dezember 2008 (BGBI.T S. 2586, 2587), zu-
letzt gedndert durch Artikel 3 des Gesetzes vom
7. April 2025 (BGBI. 2025 I Nr. 109), in Verbin-
dung mit dem einzigen Paragrafen der Verordnung
zur Ubertragung von Erméichtigungen zum Erlass
von Rechtsverordnungen fiir den elektronischen
Rechtsverkehr mit den Gerichten und Staatsan-
waltschaften vom 13. November 2024 (Amtsbl. I
S. 946),

4. §81 Absatz4 Satz1, 2 und 5, § 135 Absatz?2
Satz 2, § 140 Absatz 1 Satz 3 der Grundbuchord-
nung in der Fassung der Bekanntmachung vom
26. Mai 1994 (BGBL I S. 114), zuletzt gedndert
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 25. Februar 2025
(BGBI. 2025 I Nr. 63), sowie § 96 Absatz 3 Satz 3,
§ 101 Satz 1 der Grundbuchverfiigung in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 24. Januar 1995
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(BGBL. I S. 114), zuletzt gedndert durch Artikel 1
der Verordnung vom 24. April 2025 (BGBI. 2025 1
Nr. 122), in Verbindung mit dem einzigen Paragra-
fen der Verordnung zur Ubertragung von Erméch-
tigungen zum Erlass von Rechtsverordnungen fiir
den elektronischen Rechtsverkehr mit den Gerich-
ten und Staatsanwaltschaften vom 13. November
2024 (Amtsbl. I S. 946),

§ 32 Absatz 1 Satz 2 und 3, Absatz la Satz 1 und
2 sowie Absatz 2 Satz 1 der Strafprozessordnung
in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. Ap-
ril 1987 (BGBI. 1 S. 1074, 1319), zuletzt gedndert
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 17. Juli 2025
(BGBI. 2025 I Nr. 163), in Verbindung mit dem
einzigen Paragrafen der Verordnung zur Ubertra-
gung von Erméchtigungen zum Erlass von Rechts-
verordnungen fiir den elektronischen Rechtsver-
kehr mit den Gerichten und Staatsanwaltschaften
vom 13. November 2024 (Amtsbl. I S. 946),

§ 110a Absatz 1 Satz 2 und 3, Absatz 1a Satz 1 und
2 sowie Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes liber Ord-
nungswidrigkeiten in der Fassung der Bekannt-
machung vom 19. Februar 1987 (BGBI. I S. 602),
zuletzt gedndert durch Artikel 4 des Gesetzes vom
17. Juli 2025 (BGBI. 2025 I Nr. 163), in Verbin-
dung mit dem einzigen Paragrafen der Verordnung
zur Ubertragung von Erméchtigungen zum Erlass
von Rechtsverordnungen fiir den elektronischen
Rechtsverkehr mit den Gerichten und Staatsan-
waltschaften vom 13. November 2024 (Amtsbl. I
S. 946),

§ 55b Absatz 1 Satz 2, 3 und 5, Absatz la Satz 2
und 3 sowie Absatz 1b Satz 1 und 2 der Verwal-
tungsgerichtsordnung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 19. Marz 1991 (BGBIL. T S. 686),
zuletzt gedndert durch Artikel 5 des Gesetzes vom
24. Oktober 2024 (BGBI. 2024 I Nr. 328), in Ver-
bindung mit dem einzigen Paragrafen der Verord-
nung zur Ubertragung von Erméchtigungen zum
Erlass von Rechtsverordnungen fiir den elektroni-
schen Rechtsverkehr mit den Gerichten und Staats-
anwaltschaften vom 13. November 2024 (Amtsbl. I
S. 946),

§ 65b Absatz 1 Satz 2, 3 und 5, Absatz la Satz 2
und 3 sowie Absatz 1b Satz 1 und 2 des Sozialge-
richtsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung
vom 23. September 1975 (BGBI. I S. 2535), zuletzt
gedndert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 24. Ok-
tober 2024 (BGBI. 2024 I Nr. 328), in Verbindung
mit dem einzigen Paragrafen der Verordnung zur
Ubertragung von Ermichtigungen zum Erlass
von Rechtsverordnungen fiir den elektronischen
Rechtsverkehr mit den Gerichten und Staatsan-
waltschaften vom 13. November 2024 (Amtsbl. I
S. 946),

§ 52b Absatz 1 Satz 2, 3 und 5, Absatz la Satz 2
und 3 sowie Absatz 1b Satz 1 und 2 der Finanzge-
richtsordnung in der Fassung der Bekanntmachung
vom 28. Mirz 2001 (BGBI. I S. 442, 2262; 2002 1
S. 679), zuletzt geéndert durch Artikel 6 des Geset-
zes vom 24. Oktober 2024 (BGBI. 2024 I Nr. 328),

10.

I1.

12.

13.

in Verbindung mit dem einzigen Paragrafen der
Verordnung zur Ubertragung von Erméchtigun-
gen zum Erlass von Rechtsverordnungen fiir den
elektronischen Rechtsverkehr mit den Gerichten
und Staatsanwaltschaften vom 13. November 2024
(Amtsbl. I S. 946),

§ 46e Absatz 1 Satz 2 und 4, Absatz la Satz 2 und
3 sowie Absatz 3 Satz 1 und 2 des Arbeitsgerichts-
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom
2. Juli 1979 (BGBI. I S. 853, 1036), zuletzt geén-
dert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 24. Okto-
ber 2024 (BGBI. 2024 I Nr. 328), in Verbindung
mit dem einzigen Paragrafen der Verordnung zur
Ubertragung von Erméchtigungen zum Erlass
von Rechtsverordnungen fiir den elektronischen
Rechtsverkehr mit den Gerichten und Staatsan-
waltschaften vom 13. November 2024 (Amtsbl. I
S. 946),

§ 8a Absatz 2 Satz 1 und 2 des Handelsgesetzbuchs
in der im Bundesgesetzblatt Teil 111, Gliederungs-
nummer 4100-1, verdffentlichten bereinigten Fas-
sung, zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 28. Februar 2025 (BGBI. 2025 I Nr. 69), auch
in Verbindung mit § 156 des Genossenschaftsge-
setzes in der Fassung der Bekanntmachung vom
16. Oktober 2006 (BGBI. I S. 2230), zuletzt gedn-
dert durch Artikel 22 des Gesetzes vom 23. Oktober
2024 (BGBI. 2024 I Nr. 323) und § 5 Absatz 2 des
Partnerschaftsgesellschaftsgesetzes vom 25. Juli
1994 (BGBL 1 S.1744), zuletzt gedndert durch
Artikel 11 des Gesetzes vom 22. Oktober 2024
(BGBI. 2024 I Nr. 320), in Verbindung mit dem
einzigen Paragrafen der Verordnung zur Ubertra-
gung von Erméchtigungen zum Erlass von Rechts-
verordnungen fiir den elektronischen Rechtsver-
kehr mit den Gerichten und Staatsanwaltschaften
vom 13. November 2024 (Amtsbl. I S. 946),

§ 110a Absatz 1 Satz 2 und 3, Absatz 1a Satz 1 und
2 sowie Absatz 2 Satz 1 des Strafvollzugsgesetzes
vom 16. Mirz 1976 (BGBI. I S. 581, 2088; 1977 1
S. 436), zuletzt gedndert durch Artikel 3 des Ge-
setzes vom 17. Juli 2025 (BGBI. 2025 I Nr. 163),
in Verbindung mit dem einzigen Paragrafen der
Verordnung zur Ubertragung von Erméchtigun-
gen zum Erlass von Rechtsverordnungen fiir den
elektronischen Rechtsverkehr mit den Gerichten
und Staatsanwaltschaften vom 13. November 2024
(Amtsbl. T S. 946),

§ 89 Absatz 4 und § 94 Absatz 3 der Schiffsregis-
terordnung in der Fassung der Bekanntmachung
vom 26. Mai 1994 (BGBI.I S. 1133), zuletzt ge-
andert durch Artikel 7 Absatz 4 des Gesetzes vom
31. Oktober 2022 (BGBI. I S. 1966),

verordnet das Ministerium der Justiz:

Artikel 1

Die Verordnung zur elektronischen Aktenfiihrung bei
den Gerichten des Saarlandes vom 17. November 2022
(Amtsbl. I S. 1382), zuletzt geéindert durch Verordnung
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vom 17. Juni 2025 (Amtsbl. I S. 513), wird wie folgt
geédndert:

In § 1 Absatz 1 Satz 3 werden die Worter ,,zum ange-
gebenen Zeitpunkt™ durch das Wort ,,zuldssigerweise*
ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkiindung
in Kraft.

Saarbriicken, den 21. Oktober 2025

Die Ministerin der Justiz

Berg

Richtlinien

246

Richtlinie zur Férderung

der Krisenresilienz von Erndhrungsunternehmen

1.2

1.3

(FRL-EV)

Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage

Das Saarland gewéhrt im Rahmen der verfiig-
baren Haushaltsmittel nach Maligabe dieser
Forderrichtlinie und der Verwaltungsvorschrif-
ten zu § 44 LHO Zuwendungen aus Mitteln des
Landes flir die Forderung der Krisenresilienz
von Erndhrungsunternechmen auBlerhalb der
landwirtschaftlichen Priméirerzeugung.

Mittels dieser Forderrichtlinie kénnen Vorhaben
zur Stérkung des Selbstschutzes in Erndhrungs-
unternehmen und begleitende Vorhaben der Ge-
meinden gefordert werden.

Ein Anspruch auf Gewéhrung einer Zuwendung
besteht nicht. Vielmehr entscheidet das Ministe-
rium fiir Umwelt, Klima, Mobilitit, Agrar und
Verbraucherschutz als Bewilligungsbehoérde
nach pflichtgemédflem Ermessen im Rahmen der
verfligbaren Haushaltsmittel.

Nach dieser Forderrichtlinie gewéhrte Zuwen-
dungen sind gemall Beschluss der Kommission
iiber die Anwendung von Artikel 106 Absatz 2
des Vertrags iiber die Arbeitsweise der Europdi-
schen Union auf staatliche Beihilfen in Form
von Ausgleichsleistungen zugunsten bestimm-
ter Unternehmen, die mit der Erbringung von
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftli-
chem Interesse betraut sind. vom 20. Dezember
2011 (Abl. L 7 vom 11.1.2012, S. 3—10) sowie
teilweise nach Artikel 17, 41 und 56 VO (EU)
Nummer 651/2014 zur Feststellung der Ver-
einbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen
mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Arti-
kel 107 und 108 des Vertrags liber die Arbeits-
weise der Européischen Union (Abl. L 187 vom
26.6.2014, S. 1-78) sowie Art. 17 VO (EU)

2.

2022/2472 zur Feststellung der Vereinbarkeit be-
stimmter Gruppen von Beihilfen im Agrar- und
Forstsektor und in l4dndlichen Gebieten mit dem
Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107
und 108 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der
Européischen Union mit dem européischen Bin-
nenmarkt vereinbar. Im Ubrigen werden die Re-
gelungen der VO (EU) Nr. 1408/2013, der VO
(EU) 2023/2831 bzw. der VO (EU) 2023/2832
angewandt.

Gegenstand der Forderung

Nach dieser Richtlinie konnen gefordert werden:

2.1

2.2

23

3.

Vorhaben von Erndhrungsunternehmen zur Si-
cherung ihrer Funktionsfdhigkeit im Fall einer
Krise (§ 1 Absatz 1 ESVG; § 1 Absatz 1 Num-
mer 1 ESVG; Artikel 80a Absatz 1 2. Alternative
GG bzgl. ESVQ), insbesondere die Herstellung
einer Notstromversorgung. Es werden nur Vor-
haben an Betriebsstitten im Saarland gefordert.
Die Primérerzeugung landwirtschaftlicher Er-
zeugnisse ist nicht Gegenstand dieser Forder-
richtlinie. Nicht Gegenstand dieser Forderung
sind ferner Vorhaben, die auch im reguléren lau-
fenden Betrieb zum Einsatz kommen.

Begleitende und ergéinzende Vorhaben der Ge-
meinden

Abweichend von Nummer 2.1 kénnen Forder-
mittel auch zur nationalen Kofinanzierung von
EU-Forderungen nach Intervention EL-0403 des
nationalen GAP-Strategieplans eingesetzt wer-
den, wenn diese Forderungen Zwecken der Kri-
senresilienz der Lebensmittelversorgung dienen
und eine andere nationale Kofinanzierung nicht
zur Verfiigung steht. In diesem Fall gelten vor-
rangig die Bestimmungen des nationalen GAP-
Strategieplans und des Saarlédndischen Entwick-
lungsplans fiir den l&ndlichen Raum 2023 -2027
unter Berlicksichtigung des Zuwendungszwecks
nach dieser Forderrichtlinie.

Ziele und Indikatoren

Die Forderrichtlinie dient der Verbesserung der Krisen-
resilienz geméB § 14 ESVG sowie der Vorbereitung be-
gleitender Vorhaben gemél § 12 Absatz 1 ESVG.

Als Indikatoren kommen zur Anwendung;:

4.

Zahl der unterstiitzen Vorhaben (Effektivitat),
offentliche Ausgaben (Effizienz),

das Gesamtinvestitionsvolumen (Effektivitit).

Zuwendungsempfinger

Eine Zuwendung nach Nummer 1.1 kénnen erhalten:

4.1

Erndhrungsunternehmen im Sinne des §2
ESVG in der Rechtsform einer natiirlichen oder
juristischen Person des privaten Rechts,
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4.2

5.2

53

54

5.5

kommunale Gebietskorperschaften und deren
Zusammenschliisse (nachfolgend: Gebietskor-
perschaften).

Weitere Zuwendungsvoraussetzungen

Die Forderung nach dieser Richtlinie ist nach-
rangig gegeniiber im Saarland im Rahmen der
Gemeinsamen Agrarpolitik der EU (GAP) und
der Gemeinschaftsaufgabe ,,Verbesserung der
Agrarstruktur und des Kiistenschutzes* (GAK)
gegebenen Fordermoglichkeiten. Vorhaben, die
im Rahmen der GAP oder der GAK gefordert
werden konnen, sollen diese Fordermoglich-
keiten nutzen und keine Forderung nach dieser
Richtlinie erhalten.

Zuwendungen werden nur fiir solche Vorhaben
gewihrt, mit denen noch nicht begonnen wurde.
Die Bewilligungsbehorde kann hiervon in Ein-
zelféllen Ausnahmen zulassen.

Als Beginn des Vorhabens gelten:

— der tatsdchliche Beginn der Arbeiten, fiir die
eine Zuwendung beantragt wurde

oder

— der Abschluss eines Lieferungs- oder Leis-
tungsvertrages zur Ausfiihrung der zu for-
dernden Vorhaben.

Bei baulichen Vorhaben gelten fachlich erfor-
derliche Voruntersuchungen sowie die Planung
und der Grunderwerb nicht als Beginn des Vor-
habens.

Eine Ausnahme von diesem Grundsatz ist dann
moglich, wenn ein sofortiges Handeln nach ge-
setzlichen Vorschriften geboten war und eine
Zustimmung zum vorzeitigen Vorhabenbeginn
nicht rechtzeitig hitte erteilt werden konnen.

Zuwendungen werden nur gewéhrt, wenn die
zuwendungsfihigen Ausgaben bei

a) Vorhaben nach Nummer 2.1 einen Betrag in
Ho6he von 3 000 Euro,

b) Vorhaben nach Nummer 2.2 einen Betrag in
Hohe von 1 000 Euro

iibersteigen.

Antragsteller, die einer Riickforderungsanord-
nung aufgrund eines fritheren Beschlusses der
EU-Kommission zur Feststellung der Unzulés-
sigkeit einer Beihilfe und ihrer Unvereinbarkeit
mit dem Binnenmarkt nicht nachgekommen
sind, erhalten keine Zuwendung.

Fiir reine Instandhaltungsarbeiten bzw. identi-
sche Leistungen oder Arbeiten eines Vorhabens/
Gebdudes, die bereits in der Vergangenheit nach
dieser Richtlinie gefordert wurden, wird keine
erneute Zuwendung gewihrt. Ausgenommen
sind Aufriistungen, Modernisierungen, Erneue-
rungen, Leistungs- oder Effizienzsteigerungen

6.2
6.2.1

6.2.2

6.3

6.3.1

6.3.2

an vorhandenen, nicht durch Foérderung finan-
zierten Geréten oder Einrichtungen sowie die
Herstellung der ersten vollen Betriebsbereit-
schaft.

Art, Umfang und Hohe der Zuwendung
Art und Form der Zuwendung, Finanzierungsart

Die Zuwendung wird als Zuschuss/Zuweisung
zur Anteilsfinanzierung im Wege der Projektfor-
derung gewéhrt.

Umfang und Hohe der Zuwendung

Fiir Vorhaben nach Nummer 2.1 kénnen Zuwen-
dungen bis zu 50 v. H. der zuwendungsfihigen
Ausgaben gewdhrt werden.

Fiir Vorhaben nach Nummer 2.2 kénnen Zuwen-
dungen bis zu 100 v. H. der zuwendungsfihigen
Ausgaben gewihrt werden.

Zuwendungsfihige Ausgaben

Als zuwendungsfahige Ausgaben gelten die
nachgewiesenen projektbezogenen Ausgaben,
die bei einer sparsamen, zweckméBigen und
wirtschaftlichen Durchfilhrung der Vorhaben
entstehen und zur Erreichung des Zuwendungs-
zweckes erforderlich sind.

Im Rahmen der Antragspriifung wird erforderli-
chenfalls die vorldufige Hohe der zuwendungs-
fahigen Ausgaben grundsitzlich

— anhand verschiedener Angebote oder Preis-
auskiinfte je Auftrag oder

— einer Kostenberechnung nach DIN 276 oder

— einer von einer fachkundigen und funktional
unabhéngigen Stelle erstellten oder gepriif-
ten Kostenkalkulation oder

— Referenzkosten
ermittelt.

Eigene Arbeitsleistungen der Zuwendungsemp-
fanger oder der Zuwendungsempfangerin nach
Nummer 4.2 kénnen in Hoéhe von 75 v. H. der
vom Ministerium der Finanzen und fiir Wissen-
schaft festgelegten ,,Pauschbetréige fiir die Kos-
ten einer Arbeitsstunde im hoheren, gehobenen,
mittleren und einfachen Dienst™ (durchschnitt-
liches Jahresgehalt ohne Zuschldge und Neben-
kosten geteilt durch durchschnittliche jahrliche
Arbeitsstunden) als zuwendungsfahig anerkannt
werden. Anwendung findet der zum Zeitpunkt
der Erbringung der Eigenarbeitsleitung gelten-
de Pauschbetrag fiir den einfachen Dienst. Der
Einsatz privater Gerdte und Maschinen ist nicht
zuwendungsfihig.

Eigenleistungen konnen anerkannt werden,
wenn folgende Voraussetzungen erfiillt sind:

a) die Eigenarbeitsleistungen miissen eindeu-
tig abgrenzbar und dem jeweiligen Einzel-
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6.4

6.4.1

6.4.2

6.4.3

6.4.4

6.4.5
6.4.6

6.5

6.5.1

projekt zuzuordnen und mit entsprechender
Kalkulation beantragt sein,

b) die Eigenarbeitsleistungen miissen in un-
mittelbarem Zusammenhang mit der Aus-
filhrung der geforderten Vorhaben stehen,

c) anrechenbare Eigenarbeitsleistungen (eige-
ner Personaleinsatz) miissen alternativ auch
als zuwendungsfihige Fremdleistungen
(Ausgaben) anerkannt werden kénnen, wo-
bei der Einsatz eigenen Personals wirtschaft-
licher sein muss als die Fremdvergabe,

d) vom Zuwendungsempfinger sind Listen zu
fiihren, die Auskunft {iber die Art der er-
brachten Leistung, Ausfithrungstag, Namen
des Ausfiihrenden sowie dessen Unterschrift
geben. Zusitzlich sind die Listen durch das
kommunale Rechnungspriifungsamt zu be-
stitigen. Sollte kein kommunales Rech-
nungspriifungsamt vorhanden sein, so hat
der zustindige Bauamtsleiter die Liste zu
bestdtigen.

e) Die Summe der Zuwendungen darf die
Summe der tatsdchlichen zuwendungsfahi-
gen (baren) Ausgaben im haushaltsrechtli-
chen Sinne nicht tiberschreiten.

f) Arbeitsleistungen gelten nur dann als Eigen-
arbeitsleistungen, wenn sie durch den Zu-
wendungsempfanger, dessen Mitglieder,
Biirger oder in das Vorhaben durch besonde-
re schriftliche Vereinbarung eingebundene
Kooperationspartner und deren Mitglieder
erbracht werden. Arbeitsstunden von Mit-
arbeitern der kommunalen Verwaltung oder
des kommunalen Bauhofs werden nicht als
Eigenarbeitsleistungen anerkannt.

Nicht zuwendungsfihig im Rahmen dieser
Forderung sind folgende Kosten:

Offentlich-rechtliche Gebiihren (§ 3 Absatz 4
SGebG),

die Umsatzsteuer, soweit der Zuwendungsemp-
fanger zum Vorsteuerabzug berechtigt ist,

gesetzlich verpflichtende Planungsleistungen
(insbesondere Bauleitplanung),

laufende Kosten/Unterhaltungskosten/Betriebs-
kosten (Miete, Energie, Kraftstoff, Personal
etc.) mit Ausnahme der Herstellung der ersten
Betriebsbereitschaft,

Vorhaben, die der reinen Instandhaltung dienen,

nicht zuwendungsfahige Baukostengruppen
nach DIN 276 gemdll Anlage 3 ,,Nicht zuwen-
dungsfahige Baukosten®.

Anderweitige mit dem Zuwendungszweck ver-
bundene Einnahmen, Zuwendungen und Spen-
den

Mit dem Zuwendungszweck zusammenhén-
gende Einnahmen, insbesondere nach dem

6.5.2

6.5.3

6.5.4

7.2

7.3

7.4

Kommunalabgabengesetz (KAG), Wiederver-
kaufserlose und unmittelbar aus der Zuwendung
erwirtschaftete Nettoeinnahmen sowie ander-
weitige Offentlich-rechtliche Zuwendungen fiir
dieselbe Maflnahme/dasselbe Gewerk sind von
diesen zuwendungsfahigen Ausgaben in Abzug
zu bringen, sofern nicht in Nummer 6.5 etwas
Anderes bestimmt ist.

Eine Kombination von nach dieser Richtlinie
gewdéhrten Mitteln mit anderen Férdermitteln ist
nur moglich, wenn sich diese auf unterschied-
liche Bereiche des Vorhabens (Fordergegenstén-
de, Ausgaben, Gewerke) beziehen oder eine An-
rechnung nach Nummer 6.5.1 erfolgt ist.

Ausgenommen von Nummer 6.5.1 und Nummer
6.5.2 sind bei Antragstellern nach Nummer 4.2
Mittel des saarlédndischen Ministeriums fiir In-
neres, Bauen und Sport (MIBS), die als kommu-
nale Eigenmittel gelten.

Zuwendungen bzw. Spenden, gleich welcher
Art und Form, einschlieflich Sach- und Arbeits-
leistungen, die ein Zuwendungsempfanger nach
Nummer 4.2 von einer nicht staatlichen Stelle
zur Durchfiihrung des Vorhabens, fiir das auch
eine Zuwendung nach dieser Richtlinie beantragt
wurde, erhélt, fiihren nicht zur Reduzierung der
Zuwendung nach dieser Richtlinie, sondern gel-
ten als Eigenmittel des Zuwendungsempfingers,
soweit nicht der Betrag der zuwendungsfihigen
Ausgaben tiiberschritten wird.

Sonstige Zuwendungsbestimmungen

Uberschreiten die Ausgaben einzelner Gewerke
oder Teilvorhaben den der Bewilligung zugrun-
de liegenden Betrag, so kann dies durch Aus-
gabeneinsparungen bei anderen Gewerken oder
Teilvorhaben ausgeglichen werden. Dies gilt nur
dann, wenn dadurch die fachgerechte Durchfiih-
rung des Gesamtvorhabens im vollen der Bewil-
ligung zugrunde liegenden Umfang nicht beein-
trachtigt wird.

Konnen durch den Zuwendungsempfanger nicht
zu vertretende Ausgabensteigerungen bei ein-
zelnen Gewerken oder Teilvorhaben nicht durch
Einsparungen bei anderen Gewerken oder Teil-
vorhaben ausgeglichen werden, so kann mit vor-
heriger Zustimmung der Bewilligungsbehorde
auf die Ausfiihrung einzelner Teilvorhaben oder
Gewerke verzichtet werden, soweit hiergegen
keine fachlichen Bedenken bestehen.

Die Zuwendung wird anteilig gekiirzt, wenn ein
Teilvorhaben ohne Zustimmung nach Nummer
7.2 nicht ausgefiihrt wird. Bei Verfehlung des
Zuwendungszwecks in Folge der Nichtausfiih-
rung eines Teilvorhabens wird der Zuwendungs-
bescheid vollstindig mit Wirkung fiir die Ver-
gangenheit widerrufen.

Anspriiche, die sich aus der Zuwendung erge-
ben, sind nicht auf Dritte {ibertragbar, soweit im
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7.5

7.5.1

7.5.2

7.6

Zuwendungsbescheid nicht ausdriicklich etwas
Anderes bestimmt ist.

Geforderte Bausubstanz (Gebdude, Bauwer-
ke, bauliche Anlagen und damit fest verbunde-
ne Teile) und Grundstiicke sind fiir die Dauer
von zwolf Jahren, gerechnet vom Datum der
Schlusszahlung an den Zuwendungsempfinger,
dem Zuwendungszweck entsprechend zu nut-
zen.

Mithilfe der Zuwendung erworbene oder her-
gestellte sonstige Anlagen, Gegensténde, Gera-
te oder Maschinen sind fiir die Dauer von zehn
Jahren, gerechnet vom Datum der Schlusszah-
lung an den Zuwendungsempfinger, dem Zu-
wendungszweck entsprechend zu nutzen. Wih-
rend dieses Zeitraums sind die bezuschussten
Anlagen durch Wartung und Pflege betriebsbe-
reit zu halten.

Die Bewilligungsbehdrde kann auf Antrag die
Zweckbindung im Sinne des urspriinglichen
Zuwendungszweckes anpassen. Ist ein zweck-
entsprechender Einsatz nicht mehr moglich, so
ist der Restwert dem Ministerium fiir Umwelt,
Klima, Mobilitit, Agrar und Verbraucherschutz
anteilig zu erstatten.

Der Zuwendungsempfanger hat innerhalb der
Zweckbindungsfrist nach Nummer 7.5 jede bau-
liche und sonstige Verdnderung an der geforder-
ten Bausubstanz oder den geforderten Gegen-
stinden vorab von der Bewilligungsbehorde
genehmigen zu lassen. Werden innerhalb dieses
Zeitraumes ohne diese Genehmigung andere
Vorhaben an dem geforderten Objekt durchge-
flihrt, kann der Zuwendungsbescheid mit Wir-
kung fiir die Vergangenheit widerrufen werden.

Bei einer Ubertragung des Eigentums an gefor-
derten Gegenstianden (§ 90 BGB) innerhalb der
Zweckbindungsfrist nach Nummer 7.5 miissen
vom Erwerber die mit der Zuwendung verbun-
denen Verpflichtungen iibernommen und der
Zuwendungszweck weiterhin erfiillt werden.
Die Ubertragung des Eigentums ist der Bewilli-
gungsbehorde unverziiglich anzuzeigen. Erfolgt
eine Eigentumsiibertragung ohne entsprechende
Verpflichtung des Neueigentiimers oder Weiter-
verwendung, so kann der Zuwendungsempfan-
ger zur Riickzahlung der Zuwendung verpflich-
tet werden.

Das Vorhaben ist innerhalb des im Zuwendungs-
bescheid festgesetzten Bewilligungszeitraumes
zu vollenden. Der Anspruch des Zuwendungs-
empfingers oder der Zuwendungsempfangerin
auf Auszahlung der bewilligten Zuwendung
erlischt, wenn deren Abruf nicht innerhalb des
Bewilligungszeitraumes erfolgt. Hiervon ausge-
nommen sind Sicherheitseinbehalte sowie Zu-
wendungen, die wegen ihrer Hohe nach Num-
mer 8.5 nur in einer Summe nach Priifung des
Verwendungsnachweises ausgezahlt werden.

7.7

7.8

7.9

Die Bewilligungsbehérde kann den Bewilli-
gungszeitraum in begriindeten Féllen auf schrift-
lichen Antrag verlidngern.

Der Antragsteller bzw. Zuwendungsempfanger
ist verpflichtet, unverziiglich alle Tatsachen, die
fiir die Bewilligung, Gewdhrung, Weitergewéh-
rung, Inanspruchnahme oder das Belassen der
Zuwendungen oder der sich aus der Zuwendung
ergebenden Vorteile erheblich sind, der Bewilli-
gungsbehorde mitzuteilen.

Der Zuwendungsempfinger hat dem Saarland
ein Nutzungsrecht an den Ergebnissen von Stu-
dien und Konzepten, die mithilfe der Zuwen-
dungen erarbeitet wurden, einzurdumen. Erstellt
der Zuwendungsempfianger die Studien bzw.
Konzepte nicht selbst, so hat er das Nutzungs-
recht des Saarlandes mit den Urhebern der Stu-
dien bzw. Konzepte vertraglich zu regeln. Zum
Nutzungsrecht des Saarlandes zdhlt auch das
Recht zur Verdffentlichung der Studien bzw.
Konzepte und ihrer Ergebnisse oder zur sonsti-
gen unentgeltlichen Verwertung der Ergebnisse
im Rahmen seiner Aufgaben.

Hinsichtlich der Unwirksamkeit, der Riicknah-
me oder des Widerrufes des Zuwendungsbe-
scheides sowie der Erstattung und Verzinsung
der Zuwendung gelten Nummer 8 VV/VV-
P-GK zu § 44 LHO und § 1 SVWV{G i. V.m.
§§ 48—49a VwV1G.

Der Zuwendungsbescheid kann insbesondere
dann ganz oder teilweise auch mit Wirkung fiir
die Vergangenheit widerrufen werden, wenn

— der Zuwendungszweck nicht mehr, nicht in
dem geforderten Mal3e oder nicht mehr mit
der gewdhrten Zuwendung erreicht werden
kann,

— das Ergebnis der Vorhabendurchfiihrung
nicht den fachlichen Anforderungen der Be-
willigungsbehorde entspricht.

Verfahren
Antragsverfahren

Der vollstindige Zuwendungsantrag ist unter
Verwendung der Vordrucke nach Anlage 1 beim
Ministerium fiir Umwelt, Klima, Mobilitét, Ag-
rar und Verbraucherschutz — Referat A/4 — zu
stellen.

Der Antrag kann auch unter Verwendung einer
elektronischen Antragstellersoftware gestellt
werden, sofern diese zur Verfiigung steht.

Dem Antrag sind Projektunterlagen wie z. B.:
Pléne, eine Baubeschreibung, eine Vorhaben-
beschreibung, eine fundierte Kostenkalkulation,
Kostenvoranschlidge bzw. Angebote oder Preis-
auskiinfte (grundsétzlich zwei je Auftrag, sofern
keine Referenzkosten verfiigbar) oder eine Kos-
tenberechnung nach DIN 276 beizufligen. Ist
der Antragsteller oder die Antragstellerin nicht
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8.2

8.3

8.3.1

83.2

Eigentlimer des zu fordernden Objektes, so ist
eine entsprechende Vollmacht des Eigentlimers
zur Durchfiihrung der Vorhaben beizufiigen.
Die Bewilligungsbehérde kann vom Antragstel-
ler oder von der Antragstellerin neben diesem
Antrag die Vorlage weiterer Unterlagen sowie
Stellungnahmen Dritter verlangen. Es kann die
Antragsunterlagen zur Beurteilung an sachver-
stindige Dritte weiterleiten.

Das Ministerium fiir Umwelt, Klima, Mobilitat,
Agrar und Verbraucherschutz entscheidet iiber
den Zuwendungsantrag durch schriftlichen Be-
scheid.

Zustimmung zum vorzeitigen Vorhabenbeginn

Die Bewilligungsbehérde kann auf schriftli-
chen oder elektronischen Antrag fiir Vorhaben,
die aus dringenden sachlichen oder wirtschaft-
lichen Griinden keinen Aufschub bis zum Erlass
des Zuwendungsbescheides dulden, die Zustim-
mung zum vorzeitigen Vorhabenbeginn erteilen.

Die Zustimmung zum vorzeitigen Vorhaben-
beginn hat schriftlich bzw. elektronisch zu er-
folgen. Sie begriindet keinen Anspruch auf Ge-
wihrung einer Zuwendung und ist nur zuléssig,
wenn ein formlicher Zuwendungsantrag vor-
liegt, aus dem das geplante Vorhaben ersichtlich
ist, keine fachlichen Bedenken gegen die Ertei-
lung der Zustimmung bestehen und auch sonst
keine Griinde ersichtlich sind, die gegen die
etwaige spitere Gewihrung einer Zuwendung
sprechen konnten.

Die Bewilligungsbehorde kann die Zustimmung
zum vorzeitigen Vorhabenbeginn generell fiir
alle Antragsteller durch Allgemeinverfiigung
(§ 1 SVWV1G i. V.m. § 35 Satz 2 VwVIG) er-
teilen, wenn sich aus der allgemeinen Lage eine
Eilbediirftigkeit bzgl. der Ausfithrung der nach
dieser Richtlinie geforderten Vorhaben ergibt,
insbesondere in Féllen des § 1 Absatz 1 Num-
mer 1 ESVG.

Auswahlverfahren

Auf der Grundlage der gepriiften Antragsunter-
lagen erfolgt ein vergleichendes Auswahlverfah-
ren, in dem die Forderwiirdigkeit der Vorhaben
nach einem Bewertungssystem beurteilt wird
und die zu fordernden Vorhaben in gegenseitiger
Konkurrenz ausgewihlt werden.

Jéhrlich werden die bis zum 15. Februar ein-
gegangenen, gepriiften und als forderfahig ein-
gestuften Zuwendungsantrdge in das Auswahl-
verfahren zur Bewertung der Forderwiirdigkeit
einbezogen. Sofern hierdurch nicht alle fiir
das betreffende Antragsjahr verfiigbaren Haus-
haltsmittel gebunden werden, erfolgen weitere
Auswahlverfahren zum 15. April, 15. Juni und
15. August und ggf. 15. Oktober.

Die Bewilligung erfolgt jeweils in der Reihen-
folge der fachlichen Priorisierung. Reichen die
verfligbaren Haushaltsmittel nicht aus, um alle

8.4

8.5

8.6
8.6.1

8.6.2

8.7
8.7.1

8.7.2

Zuwendungsantrage zu bewilligen, konnen die
verbleibenden Zuwendungsantrige in das fol-
gende Haushaltsjahr iibertragen oder abgelehnt
werden.

Bewilligungsverfahren

Bewilligungsbehorde ist das Ministerium fiir
Umwelt, Klima, Mobilitdt, Agrar und Ver-
braucherschutz. Die Bewilligung erfolgt nach
pflichtgemd3em Ermessen im Rahmen der ver-
fligbaren Haushaltsmittel.

Anforderungs- und Auszahlungsverfahren

Es gilt Nummer 1.4 ANBest-P/ANBest-P-
GK. Eine Teilzahlung erfolgt jedoch nur, wenn
der mogliche Auszahlungsbetrag mindestens
10 000 Euro betriagt. Die Auszahlung wird in
diesen Fillen bis zur Vorlage und Priifung des
Schlussverwendungsnachweises auf 95% der
bewilligten Zuwendung begrenzt. Im Ubrigen
wird die Zuwendung nach Priifung des Verwen-
dungsnachweises ausgezahlt.

Verwendungsnachweisverfahren

Der Verwendungsnachweis ist unter Verwen-
dung des Vordruckes nach Anlage 2a fiir Vor-
haben nach Nummer 2.1 bzw. Anlage 2b fiir
Vorhaben nach Nummer 2.2 bei der Bewilli-
gungsbehorde einzureichen. Die Bewilligungs-
behorde kann weitere Unterlagen verlangen
bzw. den Verwendungsnachweis um weitere An-
gaben erweitern.

Wird der Zuwendungszweck nicht in dem Haus-
haltsjahr erfiillt, in dem die Zuwendung gewéihrt
wurde, ist bis spatestens 30. April des folgenden
Jahres ein Zwischenverwendungsnachweis im
Sinne der Nummer 6.1 Satz 2 und 3 ANBest-P
bzw. Nummer 6.1 Satz 2 ANBest-P-GK vorzule-
gen. Die Bewilligungsbehorde kann auf die Vor-
lage eines Zwischenverwendungsnachweises
verzichten. Sie kann jedoch auch die Ergénzung
des Zwischenverwendungsnachweises durch
Belege im Sinne der Nummer 6.4 ANBest-P im
Original oder in Kopie (bei Gebietskorperschaf-
ten) verlangen. Die Vorlage eines Zwischenver-
wendungsnachweises kann ggf. durch die Vor-
lage des Schlussverwendungsnachweises ersetzt
werden.

Abrechnungsverfahren

Ubersteigen die tatsichlich zuwendungsfihigen
Ausgaben den im Zuwendungsbescheid vorldu-
fig festgesetzten Betrag, so bleibt die Zuwen-
dung unverindert.

Unterschreiten die nach Priifung des Verwen-
dungsnachweises durch die Bewilligungsbehor-
de festgestellten tatsédchlich zuwendungsfihigen
Ausgaben den im Zuwendungsbescheid festge-
setzten Betrag, so wird die Zuwendung gemal
Nummer 2.1 ANBest-P/ANBest-P-GK dem sich
aus dem Zuwendungsbescheid ergebenden For-
dersatz entsprechend festgesetzt.
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8.7.3

8.7.4

Das Zuwendungsverfahren wird nach Priifung
des Verwendungsnachweises von der Bewilli-
gungsbehoérde durch die Schlusszahlung abge-
rechnet und abgeschlossen.

Ein Abrechnungsbescheid ergeht nur,

— wenn nach § 1 SVwWVIG i. V. m. §§ 48, 49
und 49a VwVIG bzw. Nummer 8 VV zu
§ 44 LHO/VV-P-GK zu § 44 LHO i. V. m.
Nummer 8 ANBest-P/ANBest-P-GK weite-
re Verfahrensschritte notwendig sind und

— wenn das Ergebnis der Verwendungsnach-
weispriifung durch die Bewilligungsbe-
horde beziiglich der Hohe der tatséchlich
zuwendungsfahigen Ausgaben von den
diesbeziiglichen Angaben des Zuwendungs-
empfangers oder der Zuwendungsempfin-
gerin im Verwendungsnachweis abweicht.

Das Recht auf Riickforderung ausgezahlter Mit-
tel aufgrund von Priifungen durch das Ministe-
rium fiir Umwelt, Klima, Mobilitdt, Agrar und
Verbraucherschutz oder den Rechnungshof des
Saarlandes bleibt auch nach Abschluss der Vor-
haben unberiihrt.

Die vorgenannten Einrichtungen haben das
Recht, die Voraussetzungen fiir die Gewahrung
der Zuwendung durch Besichtigung an Ort und
Stelle und durch Einsichtnahme in Biicher und
sonstige Belege entweder selbst zu priifen oder
durch Beauftragte priifen zu lassen und Aus-
kiinfte einzuholen. Sie sind zum Betreten von

8.7.5

9.

geforderten Flachen, die zuginglich sind, be-
rechtigt.

Zu beachtende Vorschriften

Nihere Bestimmungen werden im ,,Konzept zur
Forderung der Krisenresilienz im Bereich der
Erndhrung™ getroffen. Dieses Konzept ist fiir die
Gewihrung einer Férderung maBgeblich.

Fiir die Bewilligung, Auszahlung und Abrech-
nung der Zuwendung sowie fiir den Nachweis
und die Priifung der Verwendung und die ggf.
erforderliche Aufhebung des Zuwendungsbe-
scheides und die Riickforderung der gewéhrten
Zuwendung gelten die VV/VV-P-GK zu § 44
LHO sowie der Leitfaden zur einheitlichen An-
wendung von Kiirzungs- und Sanktionsregeln
bei ELER-Fordermainahmen in der Forderpe-
riode 2023 -2027, soweit nicht in dieser Richt-
linie Abweichungen zugelassen sind.

Inkrafttreten

Diese Forderrichtlinie tritt am 1. Januar 2026 in Kraft
und am 31. Dezember 2030 aufer Kraft.

Saarbriicken, den 15. Oktober 2025

Die Ministerin fiir Umwelt, Klima, Mobilitat,

Agrar und Verbraucherschutz

In Vertretung
Thul
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Zuwendungsantrag
zur FRL-EV

An das

Ministerium fir Umwelt, Klima, Mobilitat, Agrar
und Verbraucherschutz

Referat A/4

Keplerstrafle 18

66119 Saarbriicken

Ich beantrage hiermit eine Zuwendung aus Mitteln des Landes im Rahmen der Férderung der
Krisenresilienz von Erndhrungsunternehmen nach der FRL-EV.

1. Antragsteller/in

Name:

Anschrift:

Telefon:

E-Mail:

Rechtsform: l Gesetzlicher Vertreter:

2. Vorhaben

Bezeichnung des Vorhabens (incl.), fir das die Zuwendung beantragt wird.

[ ] | Herstellung einer Notstromversorgung

Ort und genaue Anschrift bzw. alternativ GPS-Koordinaten des Vorhabens

Gemeinde:

Ort:

StralRe:

Hausnummer:

Bezeichnung:

GPS-Koordinaten:

Das beantragte Vorhaben oder ein dhnliches Vorhaben wurde bereits aus 6ffentlichen Mitteln gefor-

dert:
|:| ja |:| nein

Falls ja:

Bescheid vom:

Aktenzeichen:

Zuwendungshohe:
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Zum Zwecke der Vorhabendurchfiihrung sind insgesamt folgende Leistungsabschnitte/Gewerke beab-
sichtigt: (Es kdnnen nur die hier aufgefiihrten Arbeiten Gegenstand einer evtl. Férderung sein)

Kurzbeschreibung der Leistungsabschnitte/Gewerke

PlW NI

5.

Beginn der Ausfiihrung des Vorhabens:

voraussichtliches Ende:

Mit dem Vorhaben streben wir folgenden Stand einer Krisenresilienz an:

Mit der Planung, Leitung oder Durchfiihrung ist ein Dritter beauftragt:

[Jia [ ]nein

Falls Ja: Name und Anschrift

Eine ausfiihrliche Beschreibung des Vorhabens ist diesem Antrag als Anlage beizufiigen!

3. Finanzierung

Die Ausgaben fiir das beantragte Vorhaben werden sich voraussichtlich auf
€ belaufen.

(Netto-Betrag bei Vorsteuerabzugsberechtigung, ansonsten Brutto-Betrag)

Hierzu sind der gegliederte Finanzierungsplan sowie Kostenvoranschlige und/oder Angebote als
Anlage beizufiigen!

Ich bitte um die Gewdhrung einer Zuwendung in Hohe von

€.

Die Durchfiihrung des Vorhabens ist von der grundsatzlichen Méoglichkeit, eine Zuwendung zu erhal-
ten, abhangig (§ 23 LHO).

Eine finanzielle Férderung durch andere Stellen

|:| erfolgt nicht. |:| ist erfolgt durch: |:| ist beantragt bei:

Stelle:

Art der Férderung:

Hohe der Forderung:

|:| Die Finanzierung des Vorhabens ist nur dann gesichert, wenn die beantragte Zuwendung bzw.
eine Zuwendung in Hohe von € gewahrt wird.

Die Gesamtausgaben sollen im Einzelnen wie folgt finanziert werden:

Jahr 202 202 201 20 20

Gesamtausgaben in €
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Eigenmittel in €

beantragte Zuwendung in
€

zweckgebundene Zu-
schiisse Dritter in €

Ich bin fur dieses Vorhaben zum Vorsteuerabzug nach § 15 UStG berechtigt:

[l [ ] nein

4. Erklarungen der/des Antragstellers/in

Der/Die Antragsteller/in erklirt,

- dass mit dem Vorhaben noch nicht begonnen wurde und vor Bekanntgabe des Zuwendungsbescheides bzw. schriftli-
cher Zustimmung zum vorzeitigen Vorhabensbeginn durch das Ministerium fiir Umwelt, Klima, Mobilitat, Agrar und
Verbraucherschutz - Referat A/4 - auch nicht begonnen wird. Als Beginn des Vorhabens gilt grundsatzlich der Beginn
der Arbeiten fir die ein Zuschuss beantragt wurde bzw. der Abschluss eines der Ausfiihrung des Vorhabens zuzurech-
nenden Vertrages. Die Planung gilt nicht als Beginn des Vorhabens. Ein ohne Zustimmung begonnenes Vorhaben kann
nicht gefordert werden.

- dass bekannt ist, dass von den Angaben dieses Antrages die Bewilligung, Gewdhrung, Riickforderung, Weitergewah-
rung oder das Belassen der Zuwendung abhidngen. Sie sind damit subventionserhebliche Tatsachen im Sinne der §§
263 und 264 des Strafgesetzbuches. Unrichtige Angaben kdénnen als Subventionsbetrug bestraft werden. Dies gilt auch
fiir im Rahmen des Verwendungsnachweises vorzulegende Rechnungen und Vertrage sowie die Verletzung von Mit-
teilungspflichten. Der Antragsteller versichert daher, alle Angaben vollstindig und wahrheitsgetreu gemacht zu haben,

- dass bekannt ist, dass eine Speicherung und Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten im Sinne des Gesetzes
liber die Einrichtung einer Fordermitteldatenbank im Saarland (SF6DG) vom 2. April 2003 (Amtsbl. S. 1402 f.) und der
Saarldndischen Fordermitteldatenbankverordnung (SF6DVO) vom 13. Januar 2004 (Amtsbl. S. 101 ff.) erfolgt (§ 3 Abs.
2 SFO6DG).

- dass bekannt ist, dass fiir das Zuwendungsverfahren neben den sonstigen Bestimmungen die Verwaltungsvorschriften
zu § 44 der Haushaltsordnung des Saarlandes (VV zu § 44 LHO) einschlieBlich Anlagen (Gemeinsames Ministerialblatt
Saar 2001, S. 590 ff., in der jeweils geltenden Fassung) und die FRL-EV gelten und er dies anerkennt;

- dass bekannt ist, dass eine Bearbeitung des Antrages nur maglich ist, wenn dieser vollstindig ausgefiillt, unterschrie-
ben und um alle erforderlichen Anlagen erganzt wird.

Bemerkungen:

Dem Antrag sind folgende zur Bearbeitung erforderliche Unterlagen beigefiigt:

[ ] gegliederter Finanzierungsplan

|:| ausfiihrliche Vorhabenbeschreibung ggf. incl. Planen, Fotos oder bzw. zeichnerische Darstellung

|:| Kostenvoranschlige / Angebote
|:| ggf. de-minimis-Erkldarung
[ ] ggf. Zuschusszusagen Dritter (bitte je zwei beifiigen)

|:| Sonstiges:

(Ort und Datum) (rechtsverbindliche Unterschrift)
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Name des Unterzeichners:

Antrag auf Zustimmung zum vorzeitigen MaRnahmebeginn:

|:| Ich beantrage hiermit die Zustimmung zum vorzeitigen Vorhabensbeginn nach Nr. 8.2 FRL-EV

wegen dringender sachlicher und wirtschaftlicher Griinde.

Ich weil3, dass aus der Zustimmung zum vorzeitigen Vorhabensbeginn nicht auf die Gewahrung
einer Zuwendung geschlossen werden kann. Ich bin daher willens, das Vorhaben auf eigenes finan-
zielles Risiko durchzufiihren und vorzufinanzieren. Ich erklare, dass zumindest eine Vorfinanzie-
rung moglich ist. Die Zustimmung zum vorzeitigen Vorhabensbeginn wird erst nach Vorlage evtl.
notwendiger Genehmigungen erteilt. Fiir die Vorlage dieser Unterlagen werde ich sorgen. Ich wei
auch, dass die Zustimmung nur erteilt wird, wenn der Zuwendungsantrag vollstdndig ist. Da die
Zustimmung zum vorzeitigen Vorhabensbeginn nur in Ausnahmefallen erteilt werden kann, be-
grinde ich meinen Antrag wie folgt (dringende sachliche und wirtschaftliche Griinde):

(Ort und Datum) (rechtsverbindliche Unterschrift)
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Anlage 2a FRL-EV
Privat

Az.: A/4

VERWENDUNGSNACHWEIS
zur FRL-EV

An das

Agrar und Verbrau
Referat A/4
Keplerstralle 18

Ministerium fur Umwelt, Klima, Mobilitat,

66119 Saarbriicken

DER VERWENDUNGSNACHWEIS
cherschutz IST IN EINFACHER AUSFERTIGUNG

VORZULEGEN!

1. Zuwendungsem

pfanger

Name:

Anschrift:

Bankverbindung:

Auskunft erteilt:

Telefon:

E-Mail:

2. Vorhaben

2.1 Bezeichnung des Vorhabens wie im Zuwendungsbescheid:

Zuwendungsbescheid vom:

Aktenzeichen:

A/4-

2.2. Sachbericht - Angaben zur Durchfithrung des Vorhabens (Was wurde gemacht? Besonderhei-
ten, Bauzeiten u.s.w. ggf. gesondertes Blatt):

Wann wurde der ers

te Auftrag erteilt?

Wann wurde mit den Arbeiten begonnen?

Wann wurde das Vorhaben abgeschlossen?

Wann erfolgte die Abnahme des Vorhabens?

3. Finanzierung

3.1 Bewilligte Zuwendungen — Zuschiisse / Zuweisungen (Z) und Darlehen (D)

Bewilligende Stelle Datum und Aktenzeichen € Art
MUKMAYV (Erndhrungsvorsorge) S. 0. VA
VA
VA

Bewilligter Gesamtbetrag: -

3.2 ZahlenmaRiger Nachweis
Gesamtausgaben des Vorhabens: €
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Privat

davon zuwendungsfahige Ausgaben (Nr. 6.3 FRL-EV): €

3.3 Ausgabeniibersicht (geordnet nach Gewerken, ggf. gesondertes Blatt)
It. Abrechnung
Ausgabengliederung (Ist)
insgesamt davon zuwendungs-fahig
€ €
Summe:
3.4 Ausgabennachweis (durchgehend und vollstandig chronologisch geordnet; ggf. gesondertes
Blatt)
Lfd. Nr. | Tagder Empfanger der Zahlung und Gewerk Betragin €
der Be- | Zahlung Rechnungsgegenstand
lege

4. Erkldrungen und Bestatigungen des Zuwendungsempfangers
Die Richtigkeit der Angaben im Verwendungsnachweis wird bestatigt. Ich versichere verant-
wortlich, alle Angaben vollstiandig und wahrheitsgetreu gemacht zu haben. Die Subventions-

erheblichkeit dieser Angaben und die Strafbarkeit falscher oder unvollstiandiger Angaben (§§
263 und 264 StGB) sind mir bekannt.

(Ort) (Datum) (Unterschrift und Dienstsiegel)

Name des Unterzeichnenden
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Anlage 2b FRL-EV
Kommunal

Az.: A/4

VERWENDUNGSNACHWEIS
zur FRL-EV

An das

Ministerium fir Umwelt, Klima, Mobilitat, DER VERWENDUNGSNACHWEIS
Agrar und Verbraucherschutz IST IN EINFACHER AUSFERTIGUNG
Referat A/4 VORZULEGEN !

Keplerstralle 18

66119 Saarbriicken

1. Zuwendungsempfanger
Name:
Anschrift:
Bankverbindung:

Auskunft erteilt: Telefon:
E-Mail:

2. Vorhaben
2.1 Bezeichnung des Vorhabens wie im Zuwendungsbescheid:

Zuwendungsbescheid vom:
Aktenzeichen: A/4-

2.2. Sachbericht - Angaben zur Durchfithrung des Vorhabens (Besonderheiten, Bauzeiten u.s.w. ggf.
gesondertes Blatt):

Wann wurde der erste Auftrag erteilt?

Wann wurde mit den Arbeiten begonnen?
Wann wurde das Vorhaben abgeschlossen?
Wann erfolgte die Abnahme des Vorhabens?

2.3 Wie viele Einwohner (Erstwohnsitz laut Melderegister) haben Ihre Gemeinde und der Ort,,
in dem das geforderte Vorhaben durchgefiihrt wurde?
Ort(e):
Einwohnerzahl Ort(e):
Einwohnerzahl Gemeinde:

3. Finanzierung
3.1 Bewilligte Zuwendungen — Zuschiisse / Zuweisungen (Z) und Darlehen (D)
Bewilligende Stelle ‘ Datum und Aktenzeichen ‘ € Art
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Kommunal
MUKMAYV (Erndhrungsvorsorge) S. 0. VA
z
z
Bewilligter Gesamtbetrag: -

3.2 ZahlenmaRiger Nachweis

Gesamtausgaben des Vorhabens: €
davon zuwendungsfahige Ausgaben (Nr. 6.3 FRL-EV): €
davon unbare Eigenarbeitsleistungen (Nr. 6.3.3 FRL-EV): €

3.3 Ausgabeniibersicht (geordnet nach Gewerken, ggf. gesondertes Blatt)
It. Zuwendungsbescheid

It. Abrechnung

Ausgabengliederung (Soll) (Ist)
insgesamt davon zuwen- insgesamt davon zuwen-
dungsfahig dungsfahig
€ € € €

Summe:

3.4 Ausgabennachweis (durchgehend und vollstandig chronologisch geordnet; ggf. gesondertes

Blatt)
Lfd. Nr. | Tagder Empfanger der Zahlung und Gewerk Betrag in €
der Be- | Zahlung Rechnungsgegenstand
lege
I

Rechnungsbegriindende Unterlagen, wie:
e kompl. Ausschreibungs- und Vergabeunterlagen,
e Auszahlungsnachweise der Kimmerei,
e Rechnungsdurchschriften mit ggf. Aufmassblattern und Aufmasszeichnungen

sind in Kopie beizufiigen!

Werden unbare Eigenleistungen geltend gemacht, sind diese gemaf Nr. 6.3.3 FRL-EV zusitz-
lich gesondert nachzuweisen!
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Anlage 2b FRL-EV
Kommunal

4. Erkldrungen und Bestatigungen des Zuwendungsempfiangers

Ja Nein Entf.

4.1 Férmlichkeits- und Vollstandigkeitspriifung
(Entspricht der Verwendungsnachweis (VN) den Anforderungen des Zu-
wendungsbescheides incl. Nebenbestimmungen?)

Wird der VN fristgerecht vorgelegt?

Ist dem VN ein vollstandiger zahlenmaRiger Nachweis beige-
fugt?

Sind die Originalbelege vorhanden und zur Einsichtnahme be-
reit?

Ist der Sachbericht beigeflgt?

Liegen Berichte des Rechnungspriifungsamtes nach § 121 Abs.
3 Nr. 3 KSVG und der beteiligten techn. Dienststellen vor und
sind diese dem VN beigefiigt?

Wurden alle Mitteilungspflichten nach Nr. 5 ANBest-P-GK er-
fallt?

Waren die Ausgaben notwendig, wurde wirtschaftlich und
sparsam verfahren, sind die Beschaffungen oder Leistungen in
dieser Hohe angemessen und zur Erreichung des Zuwendungs-
zwecks erforderlich?

O O] O oo o
O O] O oo o

Stimmen die Angaben im Verwendungsnachweis (einschl. An-
lagen) mit den Originalbelegen, den Blichern, den sonstigen
Unterlagen und der Ortlichkeit iberein?

[]
[]

Wourden die Vergabevorschriften nach Nr. 3 ANBest-P-GK (z.B.
VOB) eingehalten und liegen die entsprechenden Submissi-
onsprotokolle sowie die Vergabevermerke vor?

[]
[]

War eine EU-weite Ausschreibung erforderlich?

Bemerkungen zu 4.1 auf gesondertem Blatt?

4.2 Plausibilitatspriifung
(Ist die Zuwendung zweckentsprechend verwendet worden?)

Wurde das Vorhaben nach Erhalt des Zuwendungsbescheides
bzw. der Zustimmung zum vorz. MaBnahmebeginn begonnen?

Wurden die vorgesehenen Eigenmittel / Fremdmittel einge-
setzt?

Wurde die Zuwendung frist- und zweckentsprechend verwen-
det (Nr. 1.4 ANBest-P-GK)?

Wurden alle Ausgaben im Bewilligungszeitraum geleistet und
das Vorhaben innerhalb des Bewilligungszeitraumes fertig ge-
stellt?

Gibt es Abweichungen vom genehmigten Kosten- und Finan-
zierungsplan?

Wurden die fachlichen Auflagen des Ministeriums eingehal-
ten?

Wurden die sonstigen Auflagen und Bedingungen erfillt und
besondere Nebenbestimmungen eingehalten?

oo Oogg|d
oo Oogg|d
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Kommunal

Wurden die vorgeschriebenen Prifungen bzw. Gebrauchsab-
nahmen durchgefiihrt?

]

Wurden ggf. die bauaufsichtlichen, umweltrechtlichen und
sonstigen (z.B. denkmalpflegerischen) Bedingungen und Aufla-
gen beachtet und die dazu erforderlichen Genehmigungen
eingeholt?

[

Abzug gebracht um einer Doppelférderung vorzugreifen?

Wurden die zuwendungsfahigen Ausgaben laut Zuwendungs-
bescheid erreicht?

Sind bei unbaren Eigenleistungen die Voraussetzungen der Nr.
6.3.3 FRL-EV vollstandig erfillt worden?

]
[]
Wurden Drittmittel von den zuwendungsfahigen Ausgaben in |:|
[]
]
L]

oo

Bemerkungen zu 4.2 auf gesondertem Blatt?

4.3 Sachverhalts- und Ergebnispriifung Ja |Nein
(Ist der mit der Zuwendung beabsichtigte Zweck tatsachlich erreicht wor-
den?)

Wurde der Zuwendungszweck vollstandig erreicht?

Entsprechen die Ergebnisse den fachlichen Erwartungen?

zung durch das Land auch nachtraglich als gerechtfertigt?

Scheint, bei Wiirdigung aller Fakten, die finanzielle Unterstit- |:| |:|

Bemerkungen zu 4.3 auf gesondertem Blatt ? |:|

Die Richtigkeit der Angaben im Verwendungsnachweis wird nach vollstandiger Prifung aller

Unterlagen bestatigt. Ich versichere verantwortlich, alle Angaben vollstdandig und wahr-

heitsgetreu gemacht zu haben. Die Subventionserheblichkeit dieser Angaben und die Straf-

barkeit falscher oder unvollstdandiger Angaben (§§ 263 und 264 StGB) sind mir bekannt.
Der Blrgermeister

(Ort) (Datum) (Unterschrift und Dienstsiegel)

Name des Unterzeichnenden

Hiermit bestitige ich als fir die kommunale Kasse Verantwortlicher die Ubereinstimmung
der im Verwendungsnachweis angegebenen Betrdage mit den Biichern und Belegen gemaR
Nr. 6.4 ANBest-P-GK. Ich versichere die Richtigkeit meiner Bestatigung. Die Subventionser-
heblichkeit dieser Bestatigung und die Strafbarkeit falscher oder unvollstandiger Angaben
(88 263 und 264 StGB) sind mir bekannt.

Der Kassenleiter

, den
Ort und Datum (Unterschrift)
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Name des Unterzeichnenden

Ist eine eigene Priifungseinrichtung (z.B. Rechnungsprifungsamt) vorhanden, ist dieser Ver-
wendungsnachweis nach Nr. 7.2 ANBest-P-GK von dieser zu priifen und zu bescheinigen.

|:| Es ist keine eigene Priifungseinrichtung vorhanden. — ENDE.

|:| Es ist eine eigene Prifungseinrichtung vorhanden. Dazu:

Bezeichnung der Priifungseinrichtung:
Dieser Verwendungsnachweis wurde von mir gemall Nr. 7.2 ANBest-P-GK gepriift. Als Er-
gebnis der Prifung wird zusammenfassend festgestellt:

|:| Der Verwendungsnachweis ist in allen Punkten sachlich und rechnerisch richtig. Es gibt
keinerlei Beanstandungen oder Fehler. Der Verwendungsnachweis ist vollstandig.

|:| Es gibt Beanstandungen oder Fehler. Diese sind in einem gesonderten Priifbericht (als
Anlage beigefiigt) genau dargestellt.

Ich versichere die Richtigkeit meiner Angaben. Die Subventionserheblichkeit dieser Anga-
ben und die Strafbarkeit falscher oder unvollstandiger Angaben (§§ 263 und 264 StGB) sind
mir bekannt.

, den
Ort und Datum (Unterschrift)

Name des Unterzeichnenden
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FRL-EV — Anlage 3

Nicht zuwendungsfahige Kosten bei BaumaRnahmen

Nr. 6.4.6 FRL-EV

Die nachstehend aufgefiihrten Kosten nach DIN 276-1 sind grundsatzlich nicht
zuwendungsfahig:

Bei Kostengruppe 100 - Grundstiick -
110 Grundstiickswert (alle)

120 Grundstiicksnebenkosten (alle)
121 Vermessungsgebiihren

122 Gerichtsgebihren

123 Notariatsgeblihren

124 Maklerprovisionen

125 Grunderwerbsteuer

126 Wertermittlungen, Untersuchungen
127 Genehmigungsgebiihren

128 Bodenordnung, Grenzregulierung
129 Grundstlicksnebenkosten, sonstiges
130 Freimachen (alle)

131 Abfindungen

132 Ablésen dinglicher Rechte

139 Freimachen, sonstiges

Bei Kostengruppe 200 - Herrichten und ErschlieBen (alle)
220 Offentliche ErschlieRung (alle)

221 Abwasserentsorgung

222 Wasserversorgung

223 Gasversorgung

224 Fernwarmeversorgung

225 Stromversorgung

226 Telekommunikation

227 Verkehrserschliefung

228 Abfallentsorgung

229 Offentliche ErschlieRung, sonstiges

230 Nicht 6ffentliche ErschlieBung (alle)
231 Abwasserentsorgung

232 Wasserversorgung

233 Gasversorgung

234 Fernwarmeversorgung

235 Stromversorgung

236 Telekommunikation

237 Verkehrserschliefung

239 Nicht offentliche ErschlieRung, sonstiges
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240 Ausgleichsabgaben

250 UbergangsmaRnahmen (alle)
251 Provisorien

252 Auslagerungen

Bei Kostengruppe 300 - Bauwerk -- Baukonstruktion -

390 Sonstige MalRnahmen fiir Baukonstruktionen

397 Zusatzliche MalRnahmen

398 Provisorische Baukonstruktionen

399 Sonstige MaRnahmen fir Baukonstruktionen, sonstiges

Bei Kostengruppe 400 - Bauwerk -Technische Anlagen -

490 Sonstige MaBnahmen fiir Technische Anlagen (nur teilweise)
497 Zusatzliche MalBnahmen

498 Provisorische technische Anlagen

499 Sonstige Malinahmen fiir Technische Anlagen, sonstiges

Bei Kostengruppe 500 - AuBenanlagen -

590 Sonstige MaBBnahmen fiir AuBenanlagen (nur teilweise)
597 Zusatzliche MalRnahmen

598 Provisorische AuRenanlagen

599 Sonstige Mallnahmen fiir AulRenanlagen, sonstiges

Bei Kostengruppe 600 - Ausstattung und Kunstwerke -

610 Ausstattung (nur teilweise)

611 Allgemeine Ausstattung

612 Besondere Ausstattung

619 von der sonstigen Ausstattung: Werbeanlagen

Bei Kostengruppe 700 - Baunebenkosten -

710 Bauherrenaufgaben (alle)

711 Projektleitung

712 Bedarfsplanung

713 Projektsteuerung

719 Bauherrenaufgaben, sonstiges

720 Vorbereitung der Objektplanung (nur teilweise)
721 Untersuchungen

722 Wertermittlungen

723 Stadtebauliche Leistungen

724 Landschaftsplanerische Leistungen

729 Vorbereitung der Objektplanung, sonstiges
750 Kiinstlerische Leistungen (nur teilweise)
759K{instlerische Leistungen, sonstiges

760 Finanzierungskosten (alle)

761 Finanzierungsbeschaffung
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762 Fremdkapitalzinsen

763 Eigenkapitalzinsen

769 Finanzierungskosten, sonstiges

770 Allgemeine Baunebenkosten (nur teilweise)
772 Bewirtschaftungskosten

773 Bemusterungskosten

774 Betriebskosten nach der Abnahme

775 Versicherungen

779 Allgemeine Baunebenkosten, sonstiges

790 Sonstige Baunebenkosten
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B. Beschlusse und Bekanntmachungen des Landes

Bekanntmachungen

248 Bekanntmachung
gemif § 12 des Saarléindischen Stiftungsgesetzes

in der Fassung der Bekanntmachung

vom 9. August 2004 (Amtsbl. S. 1825),
Gesamtausgabe in der Giiltigkeit

vom 25. April 2025 bis 31. Dezember 2026,

iiber die Errichtung der Stiftung

,unsere Gemeinde Scheidt-Rentrisch*

Vom 24. September 2025

Die Stifterin, Evangelische Gesamtkirchengemeinde
Saarbriicken-Ost, hat aus ihren Mitteln die Stiftung
,unsere Gemeinde Scheidt-Rentrisch* als rechtsfiahige
kirchliche Stiftung des biirgerlichen Rechts errichtet.

Die Stiftung wurde mit Bescheid und Urkunde des
Ministeriums fiir Inneres, Bauen und Sport (Stiftungs-
behorde) vom 24. September 2025 als rechtsfahige
kirchliche Stiftung des biirgerlichen Rechts anerkannt.
Die Stiftung hat ihren Sitz in Saarbriicken.

Zwecke der Stiftung sind gemél § 2 der Stiftungssat-
zung die materielle, personelle und ideelle Unterstiit-
zung der Kinder-, Jugend- und Erwachsenenarbeit der
Evangelischen Gesamtkirchengemeinde Saarbriicken-
Ost im Kirchengemeindebereich Scheidt-Rentrisch
sowie die Anschaffung und Erhaltung der dafiir not-
wendigen Vermogenswerte.

Weitere Einzelheiten ergeben sich aus der Stiftungs-
satzung.

Organe der Stiftung sind der Vorstand und der Stif-
tungsrat.

Saarbriicken, den 21. Oktober 2025

Der Minister fiir Inneres, Bauen und Sport
— Stiftungsbehdrde —

Im Auftrag
Leichner

Stellenausschreibungen

245 Stellenausschreibung
des Ministeriums fiir Wirtschaft, Innovation,
Digitales und Energie

Vom 20. Oktober 2025

Beim Ministerium fiir Wirtschaft, Innovation, Digita-
les und Energie ist zum niachstmoglichen Zeitpunkt die
Stelle einer

Sachbearbeitung des gehobenen Dienstes (m/w/d)

in Referat F/2 — Energie- und Wasserstoffwirtschaft,
Montanindustrie — in Vollzeit zu besetzen. Die Einstel-
lung erfolgt in einem fiir die Dauer von zwei Jahren
befristeten Beschéftigungsverhéltnis.

Ihre Aufgaben

Das Aufgabengebiet umfasst schwerpunktmaBig fol-
gende Tétigkeiten:

— Bearbeitung energietechnischer Fragestellungen in
den zugewiesenen Bereichen des Referates

— Fachtechnische Priifung ,.Energie” im Rahmen
der Forderung von Mallnahmen aus den Bereichen
wirtschaftsnahe Infrastruktur, Stadtebau, Touris-
mus und Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz

— Technische Energieaufsicht

— Genehmigung der Aufnahme des Betriebs von
Strom- und Gasnetzen

— Uberwachung der Anforderungen an die techni-
sche Sicherheit von Energieanlagen

— Vollzug der Verordnung iiber Gashochdruckleitun-
gen sowie der Rohrfernleitungsverordnung

— Durchfiihrung des Verfahrens zur Feststellung von
Grundversorgern

— Feststellung der Zuldssigkeit von Enteignungen fiir
Vorhaben zum Zwecke der Energieversorgung

Ihre Qualifikation

Die Bewerber (m/w/d) miissen iiber folgendes Anfor-
derungsprofil verfiigen:

— Erfolgreich abgeschlossenes Fachhochschul- oder
Bachelor-Studium in einem ingenieurwissen-
schaftlichen Studiengang, vorzugsweise im Be-
reich Energietechnik

— Kenntnisse auf dem Gebiet der technischen Be-
stimmungen des Energierechts und der technischen
Regelwerke der Energieverbinde

Weiterhin von Vorteil sind

— Erfahrungen in der Bewertung energietechnisch
gelagerter Projekte in den Bereichen Strom-, Gas-,
Fernwirme- und Beleuchtungsinfrastruktur

— Kontakte zu regionalen und iiberregionalen Stake-
holdern innerhalb der Energiewirtschaft und der
offentlichen Stellen,

— Kenntnisse und Erfahrungen auf den Gebieten des
Haushalts- und Zuwendungsrechts

— Hohes MaB an eigensténdiger Arbeitsweise, analy-
tischer Begabung, Einsatzbereitschaft und Zuver-
lassigkeit,
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— Gute Organisations-, Kontakt- sowie Teamféhig-
keit

— Sicherer Umgang mit den géngigen MS-Office-
Anwendungen

Kurzvorstellung
des Arbeitgebers saarlindische LV

Wir sind der groBite Arbeitgeber des Saarlandes — die
saarldndische Landesverwaltung bietet eine grofle
Vielfalt an verantwortungsvollen Tatigkeiten in ver-
schiedensten Gebieten. Unsere Arbeit zeigt Wirkung:
Sei es in den Bereichen Polizei, Schule, Justiz, IT,
Wirtschafts- und Arbeitsmarktforderung, Verkehrs-
und Energiepolitik, Umwelt, Gesundheitswesen, all-
gemeine Verwaltung, Technik, Finanzen, Bauen oder
Soziales. Wir gestalten die Zukunft des Saarlandes.
Werden auch Sie #BerufsSaarldnder (m|w|d)!

Kurzvorstellung des Ministeriums
fiir Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie

Das Ministerium fiir Wirtschaft, Innovation, Digitales
und Energie (MWIDE) mit Sitz im Saarbriicker Re-
gierungsviertel beschéftigt in seinem Geschéftsbereich
ca. 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Aufga-
benbereiche des MWIDE sind breit gefachert und rei-
chen von Unternehmens-, Wirtschafts- und Struktur-
forderung, Tourismus, Umsetzung der Energiewende,
Technologie- und Forschungsforderung bis hin zur
ressortlibergreifenden Planung und Koordination der
Informationstechnologie.

Abwechslungsreiche und interessante Aufgaben gehen
Hand in Hand mit einer Vielzahl mitarbeiterfreund-
licher Konditionen. So sind wir z.B. seit 2014 als fa-
milienfreundliches Unternehmen zertifiziert. Mobiles
Arbeiten ist ebenso Teil des Arbeitsalltags wie ein um-
fangreiches betriebliches Gesundheitsmanagement.

Wir bieten

— Flexible Arbeitszeiten fiir eine echte Work-Life-
Balance

— Verantwortungsvolle Téatigkeiten
— Berufe mit sicherem Einkommen und Perspektive

— Familienfreundlichkeit (Telearbeit, Mobiles Arbei-
ten, Teilzeit und Kinderbetreuungsangebote in den
Ferien)

— Betriebliches Gesundheitsmanagement (u.a. viel-
seitige Betriebssportangebote)

— Umfassendes Fortbildungsangebot
— Angenehmes, kollegiales Umfeld
— Strukturierte Einarbeitung

— Jobticket (Kostenbeteiligung)

Ihre Bewerbung

Reichen Sie bitte Ihre vollstindige und aussagekréftige
Bewerbung bis zum 17. November 2025 ausschlief3-
lich {iber die Internetplattform www.interamt.de (An-
gebots-1D: 1372405) ein. Von Bewerbungen per Post,
E-Mail oder anderen Medien bitten wir abzusehen.

Damit das Auswahlverfahren umfinglich und zeitnah
betrieben werden kann, gilt es unbedingt darauf zu
achten, dass alle Datenfelder entsprechend ausgefiillt
sind. Unvollstindige Bewerbungsunterlagen koénnen
beim weiteren Bewerbungsprozess nicht beriicksich-
tigt werden. Zudem bitten wir zu beachten, dass in der
Auswahlphase ausschlieBlich per E-Mail kommuni-
ziert wird. Uberpriifen Sie daher bitte regelmafig Ihren
Post- und Spam-Ordner.

Bei auslidndischen Bildungsabschliissen bitten wir
um Ubersendung entsprechender Nachweise {iber
die Gleichwertigkeit mit einem deutschen Abschluss
(Zeugnisbewertung). Weitere Informationen entneh-
men Sie bitte der Internetseite der Zentralstelle fiir aus-
landisches Bildungswesen (ZAB).

Fiir Fragen steht IThnen Frau Laura Schuff (Tel.-Nr.:
0681/501-18 58 / E-Mail: L.schuffi@wirtschaft.saarland.
de) gerne zur Verfiigung.

Weiteres

Die Eingruppierung erfolgt nach den Regelungen des
Tarifvertrags fiir den Offentlichen Dienst der Lénder
(TV-L). Bei der Stufenzuordnung zu einer Entgelt-
gruppe konnen einschldgige Berufserfahrung sowie
forderliche Zeiten bei der Stufenzuordnung beriick-
sichtigt werden. Die in den Geltungsbereich des TV-L
fallenden Beschiftigten (m/w/d) haben zudem einen
Anspruch auf eine zusitzliche Alters- und Hinterblie-
benenversorgung unter Eigenbeteiligung.

Die saarlidndische Landesverwaltung fordert aktiv die
Gleichstellung aller Mitarbeiter (m/w/d) unabhingig
von kultureller und sozialer Herkunft, Alter, Religion,
Weltanschauung, Behinderung oder sexueller Identi-
tit. Im Rahmen der tatsdchlichen Durchsetzung der
Gleichberechtigung von Frauen und Minnern und
der gesetzlichen Maligabe, die Unterreprisentanz von
Frauen innerhalb des Geltungsbereichs des bestehen-
den Frauenforderplans zu beseitigen, ist die saarldandi-
sche Landesverwaltung an der Bewerbung von Frauen
besonders interessiert. Schwerbehinderte Menschen
und ihnen Gleichgestellte werden bei gleicher Eignung
bevorzugt beriicksichtigt. Bitte fligen Sie Ihrer Bewer-
bung einen entsprechenden Nachweis bei, sofern im
Einstellungsverfahren eine Schwerbehinderung oder
Gleichstellung nach dem SGB IX beriicksichtigt wer-
den soll.

Angaben iiber ehrenamtliche Tétigkeiten, insbesondere
im Zusammenhang mit lebensrettenden Aufgaben, sind
erwiinscht.

Die im Zusammenhang mit der Bewerbung oder einem
spiteren Vorstellungsgesprach entstehenden Kosten
konnen nicht erstattet werden.
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Mit Threr Bewerbung stimmen Sie der Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten in erforderlichem
Umfang zur Durchfithrung des Bewerbungs- und Aus-
wahlverfahrens gemél der EU-Datenschutz-Grundver-
ordnung (DSGVO) zu. Bitte beachten Sie die Informa-
tionen zur Erhebung personenbezogener Daten gemal3
Art. 13 DSGVO unter https://www.saarland.de/mwide/
DE/services/datenschutz/datenschutz node.html  im
Bewerbungsverfahren.

Weitere Informationen zum Arbeitgeber und noch mehr
Stellenangebote auf karriere.saarland.de.

249 Stellenausschreibung
des Ministeriums der Justiz

Vom 16. Oktober 2025

Das Ministerium der Justiz beabsichtigt, zum néchst-
moglichen Zeitpunkt zur Unterstiitzung des medizi-
nischen Dienstes in der Justizvollzugsanstalt Ottweiler

eine Pflegerin / einen Pfleger (m/w/d)

(Gesundheits- und Krankenpfleger/-innen, Gesund-
heits- und Kinderkrankenpfleger/-innen, Altenpfleger/-
innen) in Vollzeit einzustellen. Die Einstellung erfolgt
zunéchst befristet auf zwei Jahre. Bei Bewdhrung kann
eine unbefristete Weiterbeschiftigung angestrebt wer-
den. Die Vergiitung richtet sich nach dem Tarifvertrag
fiir den Offentlichen Dienst der Lénder (TV-L). Eine
Beschéftigung ist grundsétzlich auch auf Teilzeitbasis
moglich.

Ihre Aufgaben (u. a.):

— Die medizinische Betreuung Inhaftierter im ambu-
lanten Bereich

— Unterstiitzung der Anstaltsérzte bei der Behand-
lung der Gefangenen

— Begleitung und Dokumentation der Aarztlichen
Sprechstunden

— Umsetzung &rztlicher Anordnungen, Organisation
der Ausgabe der érztlich verordneten Medikamente

— Notfallmanagement

— Organisation und Vorbereitung von Vorstellungen
von Gefangenen zur Behandlung auBlerhalb der
Justizvollzugsanstalt

— Beschaffung und Auftbewahrung von Arzneimitteln
und medizinischem Arbeitsgerét

— Patientenverwaltung und Organisation

Ihre Qualifikation:

— abgeschlossene Ausbildung zum/zur:
*  Gesundheits- und Krankenpfleger/-in,
*  Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/-in
*  Altenpfleger/-in

— Erfahrungen in der Behandlung von verhaltensauf-
félligen Personen (erwiinscht)

— Hohe Belastbarkeit und Flexibilitét
— Teamfahigkeit
— Einsatz- und Entscheidungsfreude

— Die Bereitschaft, sich mit den besonderen gesund-
heitlichen Problemen inhaftierter Menschen zu be-
fassen

— Sprachkenntnisse und interkulturelle Kompetenz
sind von Vorteil

— Vorurteilsfreie Haltung gegeniiber Gefangenen

Kurzvorstellung
der saarlindischen Landesverwaltung:

Wir sind der groBte Arbeitgeber des Saarlandes — die
saarldndische Landesverwaltung bietet eine grof3e
Vielfalt an verantwortungsvollen Tétigkeiten in ver-
schiedensten Gebieten. Unsere Arbeit zeigt Wirkung:
Sei es in den Bereichen Polizei, Schule, Justiz, IT,
Wirtschafts- und Arbeitsmarktférderung, Verkehrs-
und Energiepolitik, Umwelt, Gesundheitswesen, all-
gemeine Verwaltung, Technik, Finanzen, Bauen oder
Soziales. Wir gestalten die Zukunft des Saarlandes.
Werden auch Sie #BerufsSaarlander (m|w|d)!

Kurzvorstellung
der Justizvollzugsanstalt Ottweiler:

Die Justizvollzugsanstalt Ottweiler ist zusténdig fiir
den Vollzug von Untersuchungshaft und Jugendstrafen
an minnlichen Jugendlichen und Heranwachsenden
sowie fir den Vollzug von Freiheitsstrafen von nicht
mehr als zwei Jahren und Ersatzfreiheitsstrafen an
ménnlichen Erwachsenen. Der Sozialdienst stellt dabei
einen zentralen Bestandteil der Fachdienste der Justiz-
vollzugsanstalt dar, der maf3geblich an den behandleri-
schen Resozialisierungsangeboten beteiligt ist. Neben
einem verantwortungsvollen und abwechslungsreichen
Aufgabengebiet erwarten Sie die Tatigkeit in einem
interdisziplindren Team sowie vielfdltige Fortbildungs-
moglichkeiten.

Bewerben Sie sich jetzt:

Ubersenden Sie IThre aussagefihige Bewerbung mit
den fliblichen Unterlagen (tabellarischer Lebenslauf,
Zeugnisse, relevante Aus- und Fortbildungsnachweise)
bis spitestens 10. November 2025 unter Angabe einer
E-Mail-Adresse an das Ministerium der Justiz — Abtei-
lung Justiz- und MaBregelvollzug, Soziale Dienste —,
Franz-Josef-Roder-Strafle 17, 66119 Saarbriicken.

Es wird darauf hingewiesen, dass unvollstindige Be-
werbungsunterlagen beim weiteren Bewerbungspro-
zess nicht beriicksichtigt werden konnen.

Bei auslidndischen Bildungsabschliissen bitten wir
um Ubersendung entsprechender Nachweise {iber
die Gleichwertigkeit mit einem deutschen Abschluss
(Zeugnisbewertung). Weitere Informationen entneh-


https://www.saarland.de/mwide/DE/services/datenschutz/datenschutz_node.html
https://www.saarland.de/mwide/DE/services/datenschutz/datenschutz_node.html
http://karriere.saarland.de
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men Sie bitte der Internetseite der Zentralstelle fiir aus-
landisches Bildungswesen (ZAB).

Fir Riickfragen zum Auswahlverfahren steht Frau
Reinert (ireinert@justiz.saarland.de), Tel. 0681/501-
5199) gerne zur Verfliigung. Bei Fragen zur ausge-
schriebenen Stelle gibt Herr Bauer (m.bauer@jvaotw.
justiz.saarland.de, Tel. 068 24/306-215) Auskunft.

Weiteres:

Die Einstellung erfolgt zunfichst befristet auf zwei
Jahre. Bei Bewihrung kann eine unbefristete Weiter-
beschéftigung angestrebt werden.

Die saarldndische Landesverwaltung fordert aktiv die
Gleichstellung aller Mitarbeiter (m/w/d) unabhingig
von kultureller und sozialer Herkunft, Alter, Religion,
Weltanschauung, Behinderung oder sexueller Identi-
tdt. Im Rahmen der tatsdchlichen Durchsetzung der
Gleichberechtigung von Frauen und Minnern und
der gesetzlichen Maligabe, die Unterreprisentanz von
Frauen innerhalb des Geltungsbereichs des bestehen-
den Frauenforderplans zu beseitigen, ist die saarlédndi-
sche Landesverwaltung an der Bewerbung von Frauen
besonders interessiert. Schwerbehinderte Menschen
und ihnen Gleichgestellte werden bei gleicher Eignung
bevorzugt beriicksichtigt. Bitte fligen Sie Ihrer Bewer-
bung einen entsprechenden Nachweis bei, sofern im
Einstellungsverfahren eine Schwerbehinderung oder
Gleichstellung nach dem SGB IX beriicksichtigt wer-
den soll.

Die im Zusammenhang mit der Bewerbung oder einem
spiteren Vorstellungsgesprach entstehenden Kosten
kdnnen nicht erstattet werden.

Weitere Informationen zum Arbeitgeber und noch mehr
Stellenangebote auf karriere.saarland.de.

Information zur Erhebung personenbezogener
Daten gemif} Artikel 13 DSGVO

Diese Informationen beziehen sich auf Bewerbungs-
verfahren des Referates C 3 im Ministerium der Justiz
des Saarlandes in Saarbriicken.

Namen und Kontaktdaten des Verantwortlichen:

Ministerium der Justiz
Franz-Josef-Roder-Strafle 17
66119 Saarbriicken

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten:

Ministerium der Justiz

Der behordliche Datenschutzbeauftragte
Franz-Josef-R6der-Strafle 17

66119 Saarbriicken

E-Mail: datenschutzbeauftragter@)justiz.saarland.de

Zwecke der Verarbeitung, Rechtsgrundlage
fiir die Verarbeitung und Speicherungsdauer

Die Erhebung und Verarbeitung Ihrer Daten ist fiir das
Bewerbungs- und Auswahlverfahren und einer mogli-
chen Einstellung erforderlich. Sie sind weder gesetz-
lich noch vertraglich dazu verpflichtet, uns Ihre Daten
zu ibermitteln. Da wir im Bewerbungsverfahren je-
doch Angaben zu Threr Person benétigen, ist die Folge
einer Nichtbereitstellung, dass wir Sie als Bewerberin
oder Bewerber nicht (weiter) beriicksichtigen kdnnen.
Die Rechtsgrundlage fiir die Verarbeitung beruht auf
den Artikeln 6 Absatz 1 Buchstabe b und 88 Absatz 1
der Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grund-
verordnung — DSGVO —) in Verbindung mit § 22 Ab-
satz 1 des Saarlédndischen Datenschutzgesetzes und den
§§ 95 bis 102 des Saarldndischen Beamtengesetzes.

Sollten Sie nicht eingestellt werden, werden Thre perso-
nenbezogenen Daten automatisch nach Abschluss des
Auswahlverfahrens geldscht.

Ihre Rechte:

Sie haben das Recht auf Auskunft nach Artikel 15
DSGVO iiber die bei uns iiber Sie gespeicherten Daten,
das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO,
das Recht auf Loschung nach Artikel 17 DSGVO, das
Recht auf Einschrdankung der Verarbeitung nach Arti-
kel 18 DSGVO sowie das Recht auf Dateniibertragbar-
keit nach Artikel 20 DSGVO.

Dariiber hinaus haben Sie das Recht, der Verarbeitung
Threr Daten zum Zweck der Bewerbung jederzeit zu
widersprechen (Artikel 21 Absatz 1 DSGVO). Dies hat
jedoch zur Folge, dass Sie in einem Auswahlverfahren
nicht mehr beriicksichtigt werden konnen.

Bitte richten Sie Thren Widerspruch an das fiir die Stel-
lenausschreibung zustdndige Referat C 3 per E-Mail
an poststelle@justiz.saarland.de oder schriftlich an:
Ministerium der Justiz, Referat C 3, Franz-Josef-
Roder-Stralie 17, 66119 Saarbriicken.

Ihnen steht des Weiteren nach Artikel 77 DSGVO
ein jederzeitiges Beschwerderecht iiber rechtswidrige
Datenverarbeitung bei der Aufsichtsbehorde zu.

Anschrift der Aufsichtsbehorde:

Unabhéngiges Datenschutzzentrum Saarland
Fritz-Dobisch-Strafle 12

66111 Saarbriicken

Tel.: 0681/94781-0

Telefax: 0681/947 81-29

E-Mail: poststelle@datenschutz.saarland.de
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Bezugsbedingungen ab 1. Januar 2016

Abonnenten:

Das Amtsblatt des Saarlandes erscheint nach Bedarf, in der Regel einmal pro Woche. Die Abonnenten des Amtsblattes konnen zwischen zwei Bezugsvarianten wihlen:
Abonnement-Variante A beinhaltet die Bereitstellung der elektronischen Version von Amtsblatt Teil I und Amtsblatt Teil II im Verkiindungsportal www.amtsblatt.saarland.de.
Abonnement-Variante B beinhaltet die elektronische Version von Amtsblatt Teil I im Verkiindungsportal www.amtsblatt.saarland.de und die Papierversion von Amtsblatt Teil II.
Fiir alle Abonnenten dieser Variante steht auch die elektronische Version von Amtsblatt Teil II kostenfrei im Verkiindungsportal zur Verfliigung.

Im Vergleich zu Nichtabonnenten kénnen alle Abonnenten des Amtsblattes im Verkiindungsportal erweiterte Suchfunktionalititen nutzen und sich auf Wunsch per E-Mail tiber
neue Veroffentlichungen informieren lassen. Sie haben iiberdies die Moglichkeit, auch die Ausgaben der Amtsblétter der Jahre 1999 bis 2009 im Verkiindungsportal abzurufen.
Abonnenten, die zugleich Nutzer des juris Landesrechts Saarland sind, profitieren ferner von einer Verlinkung der Amtsblattinhalte mit dem saarldndischen Landesrecht.

Beide Abonnement-Varianten (A und B) konnen per Brief, Fax, E-Mail oder iiber das Verkiindungsportal www.amtsblatt.saarland.de bestellt werden.

Der Preis fiir das Jahresabonnement betragt fiir Variante A 30,00 Euro und fiir Variante B 35,00 Euro. Der Preis fiir das Halbjahresabonnement betrégt fiir Variante A 15,00 Euro
und fiir Variante B 17,50 Euro. MaBgeblich ist das jeweilige Kalenderjahr bzw. Kalenderhalbjahr.

Bestellungen, die nicht rechtzeitig zu Beginn einer Abonnementperiode (Jahresbeginn bzw. Halbjahresbeginn) wirksam werden, starten in der Regel zum néchsten vollen Quartal
und werden bis zum Ende der Restlaufzeit der Abonnementperiode mit 7,50 Euro (Variante A) bzw. 8,75 Euro (Variante B) pro Quartal berechnet. Wiinschen Sie den sofortigen
Bezug wihrend eines laufenden Quartals, so wird Thnen dafiir das volle Quartal berechnet.

Alle Leistungen sind zahlbar im Voraus. Die Preise enthalten keine Mehrwertsteuer, da die Landesregierung mit der Herausgabe des Amtsblattes eine nicht der Umsatzsteuer
unterliegende hoheitliche Aufgabe erfiillt.

Abbestellungen fiir die jeweilige Folgeperiode miissen beim Halbjahresabonnement bis zum 1. Juni bzw. 1. Dezember, beim Jahresabonnement bis zum 1. Dezember der laufen-
den Abonnementperiode per Brief, Fax oder E-Mail bei Satzweiss.com Print Web Software GmbH eingegangen sein. Erfolgt die Kiindigung des Abonnements nicht fristgerecht,
verldngert sich dieses automatisch um ein Kalenderhalbjahr bzw. Kalenderjahr.

Nichtabonnenten:

Das Amtsblatt Teil I wird im Verkiindungsportal des Saarlandes unter www.amtsblatt.saarland.de amtlich veréffentlicht und kann dort als Gesamtdokument kostenfrei gelesen
werden. Die abgerufenen Dokumente sind mithilfe einer Volltextrecherche durchsuchbar und diirfen unentgeltlich gespeichert bzw. ausgedruckt werden.

Dariiber hinaus besteht die Moglichkeit, das Amtsblatt Teil I bei der Amtsblattstelle der Staatskanzlei des Saarlandes und bei den Amtsgerichten im Saarland wéhrend der Ge-
schiftszeiten in elektronischer und gedruckter Form einzusehen. Die Amtsblattstelle und die Amtsgerichte leisten Unterstiitzung beim Aufruf und Auffinden der elektronischen
Dokumente und gewihrleisten, dass jeder auf seine Kosten Ausdrucke oder Kopien eines elektronischen Dokuments erhalten kann. Auf Verlangen iiberlassen die Amtsblattstelle
und die Amtsgerichte gegen Ubernahme der Kosten einen beglaubigten Ausdruck eines elektronischen Dokuments. Daneben ist es moglich, das Amtsblatt Teil I wéhrend der
Geschiftszeiten bei den saarldndischen Gemeinden einzusehen und dort auf eigene Kosten Ausdrucke oder Kopien anfertigen zu lassen.

Die Amtsblattstelle berechnet fiir den Ausdruck oder die Fotokopie einer Seite des Amtsblattes Teil I 0,15 Euro und fiir die Beglaubigung des Ausdruckes 3,00 Euro, bei Post-
versand jeweils zuziiglich Postgebiihren.

Das Amtsblatt Teil II kann fiir das laufende Jahr und drei Vorjahre als Einzelexemplar (elektronisches Gesamtdokument im PDF/A-Format oder Papierdokument) gegen Erstattung
des jeweiligen Einzelheftpreises zuziiglich der Postgebiihren bei Satzweiss.com Print Web Software GmbH bestellt werden. Lieferungen sind zahlbar im Voraus.

Die Preise enthalten keine Mehrwertsteuer, da die Landesregierung mit der Herausgabe des Amtsblattes eine nicht der Umsatzsteuer unterliegende hoheitliche Aufgabe erfiillt.

Hinweis fiir Inserenten:

Das Amtsblatt des Saarlandes erscheint in der Regel jede Woche an einem Donnerstag. Damit eine Verdffentlichung eines Inserententextes an einem Donnerstag gewihrleistet
werden kann, miissen diese Texte in der Vorwoche bis jeweils Mittwoch, 10.00 Uhr, bei der Amtsblattstelle eingegangen sein und die Riickgabetermine fiir erforderliche Korrek-
turabziige eingehalten werden. Der Preis pro mm Verdffentlichungstext betrégt 0,90 Euro.

Herstellung und Vertrieb, Entgegennahme von Bestellungen im Namen und fiir Rechnung des Herausgebers:
Satzweiss.com Print Web Software GmbH Mainzer Strale 116, 66121 Saarbriicken, Telefon (06 81) 6 55 60, Telefax (06 81) 6 55 70
Amtsblattverkaufsstelle in Saarbriicken, Mainzer StraBe 116, 66121 Saarbriicken. Offnungszeiten: Montag bis Freitag, 9.00 — 17.00 Uhr.

Herausgeber und Redaktion: Saarland — Der Chef der Staatskanzlei — Amtsblattstelle, Am Ludwigsplatz 14, 66117 Saarbriicken,
Telefon: (06 81) 501-11 13, E-Mail: amtsblatt@staatskanzlei.saarland.de


http://www.amtsblatt.saarland.de
http://www.amtsblatt.saarland.de
http://www.amtsblatt.saarland.de
http://www.amtsblatt.saarland.de
http://Satzweiss.com
mailto:amtsblatt%40staatskanzlei.saarland.de?subject=

	Amtsblatt des Saarlandes Teil I Nr. 42 vom 30. Oktober 2025
	A. Amtliche Texte
	Verordnungen
	244	Verordnung 	über die Beförderungsentgelte und 	Beförderungsbedingungen für 	das Taxengewerbe im Saarland
	247	Verordnung zur Änderung 	der Verordnung zur elektronischen Aktenführung 	bei den Gerichten des Saarlandes

	Richtlinien
	246	Richtlinie zur Förderung 	der Krisenresilienz von Ernährungsunternehmen 	(FRL-EV)


	B. Beschlüsse und Bekanntmachungen des Landes
	Bekanntmachungen
	248	Bekanntmachung 	gemäß § 12 des Saarländischen Stiftungsgesetzes 	in der Fassung der Bekanntmachung 	vom 9. August 2004 (Amtsbl. S. 1825), 	Gesamtausgabe in der Gültigkeit 	vom 25. April 2025 bis 31. Dezember 2026, 	über die Errichtung der Stiftung 	„U

	Stellenausschreibungen
	245	Stellenausschreibung 	des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, 	Digitales und Energie
	249	Stellenausschreibung 	des Ministeriums der Justiz



	Bezugsbedingungen ab 1. Januar 2016

		2025-10-27T11:48:59+0100




